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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

A l'initiative des conseillères nationales Kathrin Bertschy (glp/pvl, BE) et Maya Graf
(gp/verts, BL) – co-présidentes de l'association Alliance f  – cinq postulats identiques
ont été déposés à la chambre du peuple pour sauver les archives Gosteli. Celles-ci –
créées en 1982 par Marthe Gosteli – regroupent l'histoire du mouvement des femmes
en Suisse. Les femmes n'ayant pas de droits politiques jusqu'en 1971 sur le plan fédéral,
les archives publiques sont dépourvues de documents retraçant l'histoire du
mouvement des femmes. C'est pour cette raison que Marthe Gosteli entreprit la
création de ces archives, ayant pour leitmotiv "Ohne Dokumente, keine Geschichte"
("sans documents, pas d'Histoire"). C'est notamment en fouillant dans ces archives que
Petra Volpe a trouvé son inspiration pour son film sur le droit de vote des femmes
"l'Ordre divin". 
Ces archives sont pourtant menacées pour des raisons budgétaires. La fondation perd
en effet CHF 100'000 par année, les donations et leurs propres moyens ne suffisant
pas. L'actuelle responsable des archives, Silvia Bühler – Marthe Gosteli étant décédée
en 2017 lors de sa centième année de vie –, n'estime pas pouvoir tenir plus de deux
ans.
Les postulats déposés par cinq députées de cinq partis différents – Barbara Schmid-
Federer (cvp/pdc, ZH) (17.3330), Doris Fiala (fdl/plr, ZH) (17.3329), Kathrin Bertschy
(glp/pvl, BE) (17.3337), Maya Graf (gp/verts, BL) (17.3336) et Suzanne Leutenegger
Oberholzer (sp/ps, BL) (17.3335) – demandent au Conseil fédéral d'étudier ce cas et
d'assurer, ensemble avec le canton de Berne ainsi que d'autres partenaires, la
pérennité des archives. Cette demande, soutenue par 97 parlementaires de tous bords
politiques, a des chances de trouver les faveurs du Conseil fédéral. Celui-ci, en réponse
à une question (17.5163) posée par la députée Leutenegger Oberholzer sur cette
thématique, a relevé l'importance de ces archives et est prêt à examiner les différentes
options envisageables afin de les maintenir. 1

POSTULAT
DATUM: 06.05.2017
KAREL ZIEHLI

Mitte September 2017 schrieb der Bundesrat in einer kurzen Stellungnahme, dass er
den Wert des Gosteli-Archivs anerkenne und dass das Archiv eine solide finanzielle
Basis brauche. Er zeigte sich bereit, zusammen mit möglichen Partnern abzuklären, wie
das Gosteli-Archiv erhalten werden könnte, stellte aber gleichzeitig klar, dass diese
Abklärung allein kein Präjudiz für eine finanzielle Beteiligung des Bundes schaffen
würde.

Am 29. September gelangte das Geschäft in den Nationalrat, wo es zunächst von Yves
Nidegger (svp, GE) bekämpft und die Diskussion entsprechend verschoben worden war.

In der Wintersession 2017 wurde das Geschäft dann im Nationalrat diskutiert. Alle fünf
Frauen, die jeweils einzeln das gleichlautende Postulat (Po. 17.3329, Po. 17.3330, Po.
17.3335, Po. 17.3336, Po. 17.3337) eingereicht hatten, ergriffen das Wort. Was das
Gosteli-Archiv so einzigartig mache, sagte Schmid-Federer (cvp, ZH), sei der Umstand,
dass die Frauenbewegung in öffentlichen Archiven kaum bis gar nicht vorkomme, weil
die Schweizer Frauen bis 1971 keine politischen Rechte besassen. Das Archiv enthalte
Zeugnisse, die von den staatlichen Archiven vernachlässigt worden seien: Zum Beispiel
sei Schweizer Bürgerinnen bis 1952 bei einer Heirat mit einem Ausländer das
Bürgerrecht entzogen worden. «Diese historische Sammlung zu verlieren bedeutet
somit zugleich, einen Teil der Identität der Schweiz zu verlieren», schlussfolgerte
Schmid-Federer. Der Grosse Rat des Kantons Bern habe im September einstimmig
zugesagt, einen Beitrag zum Erhalt des Gosteli-Archivs zu leisten. Der Kanton könne die
Finanzierung aber nicht alleine stemmen, weshalb auch der Bund eine subsidiäre
Finanzierung übernehmen solle, so die CVP-Nationalrätin weiter. Maya Graf (gp, BL)
strich hervor, dass die Frauenbewegung zu der grössten und friedlichsten sozialen
Bewegungen im letzten Jahrhundert zähle. Weil die Frauen aber bis 1971 in der
offiziellen Politik, den Institutionen und Verwaltungstätigkeiten nicht vorkamen, fehle
die Dokumentation ihres Engagements auch im Bundesarchiv. Marthe Gosteli habe mit
ihrer Stiftung einen wichtigen Teil der Schweizer Geschichte gerettet, so Graf. Kathrin
Bertschy (glp, BE) wies darauf hin, dass das Gosteli-Archiv nicht einfach die Geschichte

POSTULAT
DATUM: 11.12.2017
SAMUEL BERNET
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der Frauenorganisationen beleuchte, sondern die Geschichte des Bundesstaates. Es
gebe nicht «die offizielle Politikgeschichte der Männer und die inoffizielle Geschichte
der Frauen», vielmehr sei «beides Teil unserer gemeinsamen Geschichte», so Bertschy.

Neben den fünf Frauen ergriff einzig Yves Nidegger das Wort. Nidegger lobte die
Geschichte der Frauenbewegung in der Schweiz als «particulièrement héroïque». Denn
anders als in den meisten Ländern Europas, in welchen mit der Einsicht der
Gleichstellung von Mann und Frau das Stimm- und Wahlrecht der Frauen als
Selbstverständlichkeit Einzug in die jeweiligen Verfassungen gehalten habe, hätten die
Schweizer Frauen für ihre politischen Rechte regelrecht kämpfen müssen. Die
Anerkennung für Gostelis Arbeit bestehe gerade darin, dass sie mit privatem
Engagement und privaten Mitteln – und ohne staatliche Hilfe – gegen die fehlende
offizielle Anerkennung der Rolle der Frau gekämpft habe. Vor diesem Hintergrund sei
eine staatliche Finanzierung der falsche Weg, um diesem privaten Engagement den
gebührenden Respekt entgegenzubringen. 
Bundesrat Alain Berset nahm den Ball Nideggers auf und präzisierte, dass mit der
Annahme der Postulate noch keine Finanzierung erfolge und somit auch kein Präjudiz
geschaffen werde. Stattdessen werde lediglich geprüft, ob die notwendigen
Bedingungen für eine staatliche Unterstützung des Gosteli-Archivs gegeben seien und
ob eine gesetzliche Grundlage bestehe, die eine subsidiäre Finanzierung des Bundes
erlaube. Berset machte die Nationalrätinnen und Nationalräte darauf aufmerksam, dass
es sich beim Gosteli-Archiv um Bestände von ungefähr einem Kilometer Länge handle
und dass es als Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung gelte. Deshalb solle die
Versammlung den Vorstössen zustimmen.
In der anschliessenden Abstimmung wurden die fünf gleichlautenden Postulate mit 134
zu 49 Stimmen (keine Enthaltung) angenommen. 47 Nein-Stimmen stammten von der
SVP-, die restlichen zwei von der FDP-Fraktion. 2

Rechtsordnung

Grundrechte

Mit einer Motion Schmid-Federer (cvp, ZH) möchte der Nationalrat den Bundesrat
beauftragen, eine nationale Strategie gegen Cyberbullying und Cybermobbing
auszuarbeiten. Die Strategie sollte mindestens eine national koordinierte Bekämpfung,
eine zentrale Anlaufstelle für Opfer und Eltern sowie eine breit angelegte nationale
Aufklärungskampagne umfassen. Der Bundesrat sah jedoch aufgrund der 2010
lancierten Programme „Jugend und Gewalt“ und „Jugend und Medien“ keinen
Handlungsbedarf. Der Ständerat äusserte sich im Berichtsjahr noch nicht zum
Anliegen. 3

MOTION
DATUM: 05.03.2014
NADJA ACKERMANN

Eine Motion Schmid-Federer (cvp, ZH) zur Ausarbeitung einer nationalen Strategie
gegen Cyberbullying und Cybermobbing wurde von der kleinen Kammer in der
Herbstsession 2015 abgelehnt. Im Vorjahr war der Vorstoss im Nationalrat überwiegend
auf Unterstützung gestossen. Der Ständerat folgte mit dem Entscheid den Anträgen des
Bundesrates und seiner Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur. Vor dem
Hintergrund der erfolgreichen Förder- und Präventionsmassnahmen im Rahmen der
beiden nationalen Programme «Jugend und Medien» sowie «Jugend und Gewalt» sei
der Nutzen der geforderten nationalen Strategie grundsätzlich in Frage zu stellen. Ein
weiterer Kritikpunkt war die angezweifelte Effektivität der zentralen Anlaufstelle; die
Zuständigkeit wurde hier primär bei den Kantonen gesehen. 4

MOTION
DATUM: 08.09.2015
KARIN FRICK

Die Veröffentlichung des Ergebnisses der Vorprüfung durch die Bundeskanzlei Mitte
März 2016 war für das Egerkinger Komitee der Startschuss zur Unterschriftensammlung
für die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot», deren Text sich am Tessiner
Verhüllungsverbot orientierte. Die dazugehörige medienwirksame Inszenierung auf dem
Bundesplatz, bei der einige Komitee-Mitglieder als vermummte Chaoten und
Burkaträgerinnen – zum Teil mit Sprengstoffgürtel-Attrappe – verkleidet posierten,
hatte für das Komitee ein juristisches Nachspiel. Im Kanton Bern gilt seit 1999 ein
Vermummungsverbot bei unbewilligten Demonstrationen, weshalb die Stadt Bern das
Komitee wegen «Kundgebung ohne Bewilligung» mit 500 Franken büsste, wie die
Aargauer Zeitung berichtete. Da die eidgenössischen Räte sich später aber gegen die
Aufhebung der parlamentarischen Immunität Walter Wobmanns – Präsident des

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.09.2017
KARIN FRICK
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Komitees und Nationalrat – entschieden, musste die Busse nicht bezahlt werden. 
Einige Monate nach Anlaufen der Unterschriftensammlung, im Sommer 2016,
vereinnahmte der Zürcher SP-Regierungsrat Mario Fehr die Schlagzeilen zur Burka-
Debatte, indem er sich als prominenter Vertreter des linken Lagers zu den bisher
hauptsächlich rechtsbürgerlichen Befürwortern eines Verhüllungsverbots gesellte.
Burkas gehörten nicht in die Schweiz, denn in einer liberalen Gesellschaft zeige man
das Gesicht, zitierte ihn die Presse. Erwartungsgemäss löste er mit dieser
«Provokation», wie die NZZ seinen öffentlichen Positionsbezug gegen die Parteilinie
nannte, weit über seine eigene Partei hinaus einen Sturm der Entrüstung aus. Linke wie
Liberale warfen ihm ein seltsames Verständnis von Liberalismus vor. Doch es zeigte sich
auch, dass die SP in dieser Frage keineswegs geeint war. Mit Pierre-Yves Maillard (sp,
VD) und Anita Fetz (sp, BS) sprachen sich in den Tagen darauf zwei weitere SP-
Aushängeschilder gegen die Burka in der Schweiz aus und auch bei der Parteibasis
erfreue sich Fehr – nicht nur, aber auch wegen seiner Haltung in der Burka-Frage –
grosser Beliebtheit, erklärte der Zürcher SP-Präsident Daniel Frei. Christian Levrat (sp,
FR), Präsident der SP Schweiz, betonte gegenüber «La Liberté» unterdessen, dass die
Burka aus der Schweiz verschwinden müsse, aber die Initiative der SVP der falsche Weg
sei. Einig waren sich die Beteiligten letztlich darin, dass die Debatte über das
Burkaverbot parteiintern noch geführt werden müsse.
Damit war die SP jedoch nicht allein; gespalten zeigten sich in der Burka-Frage auch die
FDP, die CVP und sogar die SVP, deren Nationalräte Claudio Zanetti (svp, ZH) und Alfred
Heer (svp, ZH) zu den prominentesten Gegnern des Burkaverbots gehörten.
Handkehrum sprachen sich nach dem «Bekenntnis» Fehrs auch immer mehr
bürgerliche Politikerinnen und Politiker öffentlich für ein Burkaverbot aus, auch wenn
dieses ihrer Meinung nach nicht in die Verfassung gehöre, sondern vielmehr auf
Gesetzesebene oder kantonal geregelt werden solle. Den «rasanten
Meinungsumschwung» im bürgerlichen Lager beäugte Initiant Walter Wobmann eher
skeptisch und brachte den Vorwurf des politischen Opportunismus aufs Tapet. 
Nichts zur Entkräftung dieses Vorwurfs beitragen konnten die Ende August publizierten
Resultate einer repräsentativen Umfrage von «Le Matin Dimanche» und der
Sonntagszeitung, wonach 71 Prozent der befragten Stimmberechtigten ein
Verhüllungsverbot in der Schweiz befürworteten. Fast alle (96%) der befragten SVP-
Wählerinnen und -Wähler sprachen sich dafür aus; bei den anderen bürgerlichen
Parteien BDP, CVP und FDP äusserten sich rund drei Viertel positiv zu einem Verbot.
Die Wählerschaften der GLP und der SP zeigten sich mit 54 bzw. 47 Prozent
Zustimmung gespalten, während die Basis der Grünen als einzige klare Ablehnung
signalisierte. Eine weitere Umfrage im Auftrag der «Schweiz am Sonntag», deren
Ergebnisse drei Wochen später veröffentlicht wurden, bestätigte diese Tendenz, wenn
auch in leicht abgeschwächter Form. Hier sprachen sich schweizweit rund 61 Prozent
der Befragten für ein Verhüllungsverbot aus, ältere deutlich stärker als jüngere.
Als Alternative zum Burkaverbot in der Verfassung, das allenfalls Signalwirkung habe,
aber keine Probleme löse, erneuerte CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG)
unterdessen die Idee eines Religionsartikels in der Verfassung. Es müsse eine
grundsätzliche und breitere Diskussion darüber stattfinden, «welche Werte in unserer
Gesellschaft für alle gelten sollen» und «wie unsere Rechtsordnung gegen
fundamentalistische Ideologien durchgesetzt werden» könne, so Pfister gegenüber dem
St. Galler Tagblatt. Der Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth griff die Idee Pfisters
auf und präsentierte in der «Schweiz am Sonntag» einen Entwurf für einen solchen
Religionsartikel, den er als «Koalitionsangebot an die progressiven Kräfte – nicht nur,
aber auch im Islam» bezeichnete. Der Vorschlag sah Gleichbehandlung und
Nichtdiskriminierung für alle religiösen Gemeinschaften bei gleichzeitiger Verpflichtung
derselben auf die Werte der Bundesverfassung vor und gründete in der Hoffnung,
durch die staatliche Anerkennung des Islams dessen fundamentalistische Strömungen
zurückzudrängen. Da ein solcher Toleranzartikel jedoch einerseits die Abschaffung des
Minarettverbots bedeutete und andererseits viele neue Fragen nach tolerablen und
intolerablen Glaubensäusserungen aufwürfe, räumten ihm die Medien keine allzu
grossen Erfolgschancen ein. Auch von Seiten christlicher und muslimischer
Religionsgemeinschaften äusserten sich kritische Stimmen zu diesem Vorhaben.
Zur Halbzeit der Sammelfrist, Anfang 2017, gab Initiant Walter Wobmann in der Presse
bekannt, sein Komitee habe bereits 70'000 Unterschriften beisammen und schaue
somit zuversichtlich dem Ablauf der Frist Mitte September entgegen. Derweil zeichnete
sich auch immer deutlicher ab, dass ein indirekter Gegenvorschlag mit einem Verbot
auf Gesetzesstufe durchaus denkbar sein würde und dass ein solcher bei vielen v.a.
bürgerlichen Parlamentarierinnen und Parlamentariern wohl auf Unterstützung zählen
könnte. Darauf liess sich Wobmann im «Blick» zitieren: Falls der Inhalt des
Gegenvorschlags deckungsgleich zu jenem der Volksinitiative wäre, werde man den
Rückzug der Initiative in Betracht ziehen.
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Anfang September 2017, also noch vor Ablauf der Sammelfrist, präsentierte der
Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni bereits ein Nein-Komitee zum
Verhüllungsverbot, für dessen Co-Präsidium er Vertreterinnen und Vertreter aus allen
Fraktionen gewinnen konnte. Zu seinen Mitstreitenden zählten gemäss «Sonntags-
Blick» SVP-Nationalrat Claudio Zanetti, die Zürcher Nationalrätinnen Tiana Angelina
Moser von der GLP, Barbara Schmid-Federer von der CVP und Rosmarie Quadranti von
der BDP sowie die Ständeräte Hans Stöckli (sp, BE) und Robert Cramer (gp, GE). Caroni
nannte die Initiative des Egerkinger Komitees «Symbolpolitik», die ein
«Scheinproblem» lösen wolle. Es gehe den Initianten nicht um Frauenrechte, sondern
um den «Kulturkampf gegen den Islam». Ausserdem verletze ein nationales Verbot den
Föderalismus; einen Entscheid sollte jeder Kanton für sich treffen, präsentierte er
seine Argumente im «Sonntags-Blick». Initiant Wobmann kommentierte die Gründung
des Gegenkomitees laut «Blick» mit der Bemerkung, Caroni verfüge über «spezielle
Hirnwindungen». Unverständlich sei für ihn auch, was in seinen Parteikollegen Zanetti
gefahren sei, dass er sich so vehement gegen die Initiative engagiere. 5

Innere Sicherheit

Der Nationalrat überwies eine Motion Schmid-Federer (cvp, ZH), welche der Polizei
verdeckte Ermittlungen nicht nur dann gestatten will, wenn der Verdacht auf eine
Straftat besteht, sondern bereits dann, wenn mit der Möglichkeit einer Straftat
gerechnet werden muss. Der Bundesrat hatte im Nationalrat erfolglos dagegen
argumentiert, dass eine derartige Regelung nicht in die eidgenössische
Strafprozessordnung gehöre, sondern als polizeirechtliche Massnahme in die
Kompetenz der Kantone falle. Im Ständerat fand diese Argumentation aber Zustimmung
und die Motion wurde abgelehnt. 6

ANDERES
DATUM: 10.12.2009
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies ein Postulat Schmid-Federer (cvp, ZH), welches den Bundesrat
beauftragt, zu überprüfen, inwiefern dem Parlament ein Informations- und
Kommunikations-Grundlagengesetz unterbreitet werden könne. 7

POSTULAT
DATUM: 23.12.2011
NADJA ACKERMANN

Im Vorfeld der Verabschiedung der – als Folge der Terroranschläge von Paris im
November 2015 – angepassten EU-Waffenrichtlinie (2017/853) durch das Europäische
Parlament am 14. März 2017 regte sich in der Schweizer Waffenlobby erneut lautstarker
Widerstand gegen die bevorstehende Verschärfung des Waffenrechts. Als Schengen-
Vertragsstaat ist die Schweiz verpflichtet, Weiterentwicklungen des Schengen-
Besitzstands nachzuvollziehen, worunter auch die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie
fällt. Dazu muss die Schweiz etwa die Registrierungspflicht für Waffen verschärfen und
den Onlinehandel sowie den Besitz halbautomatischer Waffen für Privatpersonen
einschränken. Bereits im Februar 2017 berichtete die Sonntagszeitung von der
geplanten Gründung einer neuen parlamentarischen Gruppe «Für ein liberales
Waffenrecht», welche sich unter dem Co-Präsidium von SVP-Nationalrat Jean-Luc
Addor (VS) und FDP-Ständerat Josef Dittli (UR) dem Kampf gegen ein verschärftes
Waffenrecht verpflichten werde. Auch der Schweizer Schiesssportverband (SSV) hatte
zusammen mit ProTell und der Interessengemeinschaft Schiessen schon das
Referendum angekündigt, sollte die Schweiz die verschärften Regeln übernehmen. Im
Anschluss an die Verabschiedung der angepassten Richtlinie durch das Europäische
Parlament und deren Bestätigung durch den Ministerrat meldeten sich in der Presse
wiederholt Schützenvertreter zu Wort und übten harsche Kritik am vorgesehenen
nationalen Waffenregister, am Zwang zur Vereinsmitgliedschaft oder am Verbot von
Gewehrmagazinen mit mehr als zehn Schuss. Durch die neuen Regelungen würden sie
an der Ausübung ihres Hobbys gehindert, kriminalisiert und «in den gleichen Topf wie
die Terroristen gesteckt», wie die Luzerner Zeitung SVP-Nationalrat Werner Salzmann
(BE) zitierte. Bestraft würden jene, die sich an das Recht halten, pflichtete ihm die
Präsidentin des SSV, die Berner alt-Regierungsrätin Dora Andres, bei.

Konsequenz einer Nichtübernahme der Richtlinie könnte der Ausschluss der Schweiz
aus dem Schengen-Vertrag und damit verbunden auch aus dem Dubliner Abkommen
sein, dank dessen die Schweiz heute viele Asylgesuche an andere europäische Staaten
abgeben kann. Darin begründet liegt die sowohl von liberaler als auch von linker Seite
geäusserte Befürchtung einer neuen europapolitischen Grundsatzabstimmung.
Während liberale Kreise zur Verhinderung einer solchen auf Ausnahmebestimmungen in
der Umsetzung der Richtlinie hofften, betonte SP-Nationalrätin Chantal Galladé (ZH), es

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.08.2017
KARIN FRICK
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sei wichtig aufzuzeigen, dass die Mitgliedschaft im Schengen-Raum für die Sicherheit
der Schweiz eine zentrale Rolle spiele. Sollten sich die Waffenlobby und die SVP, welche
schon lange Kritik am Schengen-Abkommen übte, in der Abstimmung durchsetzen
können, drohe der Schweiz «erneut eine europapolitische Baustelle», so Galladé im
Tages-Anzeiger. Dass das angedrohte Referendum durch die Aushandlung weiterer
Sonderregelungen für die Schweiz verhindert werden könnte, wurde in der
Bundesverwaltung jedoch angezweifelt. Die Schweiz habe bereits in der
Entstehungsphase der Richtlinie dahingehend einzuwirken versucht und dabei
wenigstens eine Ausnahme errungen, dass Schweizer Armeeangehörige die
Ordonnanzwaffe nach dem Ende der Dienstzeit weiterhin behalten dürfen, obwohl das
Sturmgewehr neu eigentlich in die Kategorie der verbotenen Waffen fällt. SSV-
Geschäftsführer Beat Hunziker legte unterdessen keine grosse Kompromissbereitschaft
an den Tag und erklärte, man nehme mit dem Referendum eine allfällige Kündigung von
Schengen/Dublin in Kauf. SSV-Präsidentin Dora Andres glaubte gar nicht erst daran,
dass dieser Fall eintreten könnte; der Streitwert sei in dieser Sache zu gering, um die
Schweiz tatsächlich vom Schengen-Abkommen auszuschliessen. Es wurde jedoch auch
Kritik an der «Fundamentalopposition» der Schützenlobby laut; gerade weil die EU der
Schweiz einen Ausnahmeparagraphen für das Sturmgewehr zugestanden habe, sei diese
«unbegreiflich», äusserte sich etwa die Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf
gegenüber der Luzerner Zeitung. Es «wäre ein absoluter Verhältnisblödsinn» für die
Interessen der Schützen die Errungenschaften aus Schengen/Dublin wie den
polizeilichen Informationsaustausch, Erleichterungen im Reiseverkehr und die
europäische Zusammenarbeit in Asylverfahren zu opfern. Auch Justizministerin
Simonetta Sommaruga zeigte sich in der Presse wenig erfreut über die heftige und ihrer
Meinung nach verfrühte Reaktion der Schützen. Sie nehme die Sorgen wahr, aber der
übliche Weg der Gesetzgebung stehe noch bevor, weshalb man kühlen Kopf bewahren
solle.

In der Zwischenzeit beschäftigten sich verschiedenste parlamentarische Vorstösse mit
der anstehenden Übernahme der EU-Richtlinie ins schweizerische Recht. So wollte
beispielsweise Chantal Galladé zusammen mit den Nationalratskolleginnen Barbara
Schmid-Federer (cvp, ZH) und Kathrin Bertschy (glp, BE) die Gunst der Stunde nutzen,
um mit drei gleichlautenden parlamentarischen Initiativen (17.426, 17.427 und 17.428)
ein umfassendes Waffenregister für die Schweiz zu fordern. Gemäss «Sonntags-Blick»
hofften die Initiantinnen, damit Druck zu machen, dass ein solches in die
Vernehmlassungsvorlage zur Umsetzung der EU-Richtlinie einfliessen sollte. Der
Aargauer FDP-Ständerat und Hobbyschütze Philipp Müller machte sich indes Sorgen um
die Schweizer Schiesstradition und stellte dem Bundesrat mittels Interpellation (Ip.
17.3255) die Frage nach der «Vereinbarkeit der Schweizer Schiesstradition mit der EU-
Waffenrichtlinie», wie auch der Titel des Vorstosses lautete. Gegenüber dem Tages-
Anzeiger erklärte Müller es zum Ziel, «Schengen/Dublin zu behalten und dabei das
traditionelle Schiesswesen nicht zu gefährden.» CVP-Nationalrat Yannick Buttet (VS)
stellte dem Bundesrat ebenfalls mittels einer Interpellation (Ip. 17.3280) die Frage nach
den Auswirkungen der EU-Beschlüsse zum Waffenrecht auf die Schweiz und Werner
Salzmann wollte dem Bundesrat per Motion gar «verbieten, die neuen Regeln zu
übernehmen», wie es der «Blick» formulierte. Er hatte im letzten Jahr bereits eine
Motion mit dem Titel «Wir lassen uns nicht durch die EU entwaffnen!» eingereicht, die
im März 2017 im Nationalrat auf breite Zustimmung gestossen war.

Da die EU-Richtlinie nicht direkt anwendbar ist, besteht bei der Überführung ins
nationale Recht ein gewisser Spielraum, den die Schweiz auch nutzen wolle, wie das
Fedpol im Mai verlauten liess. So solle sich für ehemalige Armeeangehörige, die bereits
im Besitz eines Sturmgewehrs sind, nichts ändern. Die neuen Regeln sollen erst für jene
gelten, die zukünftig eine halbautomatische Waffe kaufen oder nach dem Ende der
Dienstpflicht behalten wollen. Doch anstatt zu beschwichtigen, liess diese Ankündigung
die Wogen erneut hochgehen. Die Basler Zeitung schrieb fortan von der «Entwaffnung
auf Zeit» und witterte dahinter die «Wahrung des Besitzstandes für ehemalige
Wehrmänner», um die Führungsriege der Schützen vom Referendum abzubringen. Die
obligatorische Mitgliedschaft in einem Schützenverein hingegen solle letztere «milde
stimmen» und sei darüber hinaus juristisch fragwürdig, da sie gegen die negative
Vereinigungsfreiheit laut Art. 23 Abs. 3 BV verstosse, so die Behauptung. Während
Werner Salzmann im «Blick» erneut betonte, das schärfere Waffenrecht verhindere
keinen Terroranschlag und rette kein Menschenleben, aber schikaniere die Schützen
und sei ein «Bürokratiemonster», stellte Werner Hohler, Interimspräsident von ProTell,
gegenüber der Basler Zeitung unmissverständlich klar: «Wir akzeptieren keine noch so
minimale Verschärfung des Waffenrechts, sondern wir wehren uns mit allen politischen
und rechtlichen Mitteln dagegen.»
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Mitte Juni 2017 fällte der Bundesrat sodann die formale Entscheidung, dass er die EU-
Feuerwaffenrichtlinie akzeptieren und diese ins Schweizer Recht übernehmen will. Die
angekündigte «pragmatische» Umsetzung solle nun weder ein zentrales Waffenregister
noch eine Beschränkung der Gewehrmagazine auf zehn Schuss enthalten. Auch im
letzten wesentlichen Streitpunkt, der Pflicht zur Vereinsmitgliedschaft und zum
regelmässigen Üben an der Waffe als Voraussetzungen für den Erwerb einer
halbautomatischen Waffe, worunter auch die Armeewaffe fällt, signalisierte der
Bundesrat Gesprächsbereitschaft. ProTell sah genau darin jedoch die Einführung eines
Bedürfnisnachweises, wie er 2011 vom Volk abgelehnt worden war, und hielt zusammen
mit weiteren Schützenkreisen und der SVP trotz aller Zugeständnisse an der
Referendumsdrohung fest. Unter den bürgerlichen Politikern, die sich anfänglich noch
in breiter Front gegen eine Übernahme der Richtlinie gewehrt hatten, bröckelte der
Widerstand jedoch. Wegen so kleiner Einschränkungen wie der Mitgliedschaft in einem
Schützenverein solle Schengen/Dublin nicht aufs Spiel gesetzt werden, war vermehrt zu
vernehmen. Die Vernehmlassung zur Umsetzung der Richtlinie wird noch im Herbst
2017 erwartet. 8

Die drei gleichlautenden parlamentarischen Initiativen Galladé (sp, ZH; Pa.Iv. 17.426),
Schmid-Federer (cvp, ZH; Pa.Iv. 17.427) und Bertschy (glp, BE; Pa.Iv. 17.428) «Jede
Schweizer Waffe registrieren» wurden Ende Oktober 2017 in der SiK-NR behandelt. Die
drei Nationalrätinnen hatten die Initiativen eingereicht, um damit Druck auf den
Bundesrat und das Parlament auszuüben, im Rahmen der Übernahme der Änderungen
der EU-Waffenrichtlinie eine Registrierungspflicht für Waffen einzuführen. Die
Kommission zeigte sich von der Idee nicht begeistert. Sie beantragte mit 16 zu 8
Stimmen bei 1 Enthaltung, den Initiativen keine Folge zu geben, weil sie keine
Notwendigkeit für eine systematische Registrierung der Waffen in der Schweiz sehe
und das geltende Waffenrecht für ausreichend erachte. Eine Registrierungspflicht sei
überdies schwierig umzusetzen und erleichtere den Kampf gegen Gewaltverbrechen
und weitere kriminelle oder terroristische Handlungen nicht. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.10.2017
ELIA HEER

Wie im vergangenen Dezember schon der Ständerat und dessen sicherheitspolitische
Kommission stellte im Frühjahr 2018 auch die SiK-NR Handlungsbedarf im
Informationssicherheitsmanagement des Bundes fest. Anders als ihre
Schwesterkommission, der die kleine Kammer widerstandslos gefolgt war, zweifelte die
nationalrätliche Kommission jedoch am Mehrwert, den das
Informationssicherheitsgesetz mit sich brächte. Die bedeutendsten Unbekannten im
Gesetzgebungsprojekt waren nach wie vor die Kosten und der Personalaufwand im
Zusammenhang mit der Umsetzung. Während sich der Ständerat mit der Zusicherung
zufriedengegeben hatte, zu den Kosten später noch einmal konsultiert zu werden,
beauftragte die SiK-NR die Verwaltung, die Kosten und den Personalaufwand für
verschiedene mögliche Sicherheitsniveaus zu beziffern. Es wurden also drei mögliche
Szenarien vorgestellt: Ambitionsniveau 1 mit Kosten von CHF 5 Mio. und 9,5 bis 15,5
zusätzlichen Stellen, Ambitionsniveau 2 mit Kosten von CHF 33 bis 58 Mio. und 42
zusätzlichen Stellen sowie Ambitionsniveau 3 mit Kosten von CHF 62 bis 87 Mio. und 78
zusätzlichen Stellen. Für die Kommissionsmehrheit standen diese beträchtlichen
Kosten in einem ungenügenden Verhältnis zum Ertrag und darüber hinaus befürchtete
sie, der neu geschaffene, komplexe Informationsschutzapparat könnte eine
Eigendynamik entwickeln und sich zunehmend der Kontrolle durch das Parlament
entziehen. Aus diesen Gründen beantragte die Mehrheit der SiK-NR ihrem Rat
Nichteintreten. Eine Minderheit erachtete hingegen den gesamtheitlichen Ansatz der
Vorlage als zentral, um die Informationssicherheit beim Bund zu verbessern. Sie hielt
die Kosten für vertretbar, da dadurch Sicherheitslücken geschlossen und die
Koordination erheblich verbessert werden könne. Einen drohenden Kontrollverlust des
Parlaments sah sie nicht und beantragte folglich Eintreten. Die Eintretensdebatte
gestaltete sich dementsprechend umfangreich, kontrovers und emotionsgeladen.

Die bürgerlichen Fraktionen machten sich – mit Ausnahme der BDP – für den
Nichteintretensantrag stark. Die Kosten entsprächen einer «Blackbox» und es sei
«unseriös», nur auf Annahmen gestützt zu entscheiden; anstatt Experimente zu
machen, sollten besser bestehende Gesetze angepasst werden, um die Sicherheit zu
gewährleisten, so Ida Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU) als Vertreterin der CVP-Fraktion.
David Zuberbühler (svp, AR) legte die Ansicht der SVP-Fraktion dar: Das Gesetz sei ein
neues «Bürokratiemonster», biete nur «Scheinsicherheit» und sei einen konkreten

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.03.2018
KARIN FRICK
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Nutzennachweis bisher schuldig geblieben, weshalb es «brandgefährlich» sei, darauf
einzutreten. Für die FDP-Fraktion waren vor allem die Bedenken bezüglich der
Kostenfolgen ausschlaggebend dafür, dass man nicht auf das überladene Gesetz und
den damit verbundenen «Blindflug» eintrete. Demgegenüber stellte BDP-
Fraktionssprecherin Rosmarie Quadranti (bdp, ZH) Eintreten als alternativlos dar;
angesichts des Handlungsbedarfs sei Nichtstun jetzt «fahrlässig». Priska Seiler Graf (sp,
ZH) hielt als Vertreterin der SP-Fraktion eine regelrechte Brandrede für Eintreten: Das
Gesetz werde dringend benötigt und es sei «fatal», dass anstelle der Sicherheitsfragen
vielmehr die finanziellen Folgen im Zentrum der Beratungen in der
sicherheitspolitischen Kommission gestanden hätten. Sie warf der SiK
«Arbeitsverweigerung» vor und wies darauf hin, dass man nach dem Eintreten die
Möglichkeit hätte, das – je nach Ansicht überladene, unberechenbare oder lückenhafte
– Gesetz zu «entrümpeln». Arbeitsscheue sei in diesem Fall jedoch «geradezu
verantwortungslos», denn auch ein Versäumnis ziehe unbezifferbare Kosten nach sich.
Ins gleiche Horn blies auch der Grünen-Vertreter Balthasar Glättli (gp, ZH), indem er
Nichteintreten als «Dienstverweigerung» bezeichnete und argumentierte, dass
Informationssicherheitslecks sowohl Reputations- als auch Finanzschäden zur Folge
hätten. Auch Beat Flach (glp, AG) als Sprecher der GLP-Fraktion erschien es
unverständlich, weshalb trotz erkanntem Handlungsbedarf nicht eingetreten werden
sollte; ein weiteres Mal fiel das Wort «Arbeitsverweigerung». Die Abstimmung ergab
schliesslich 117 zu 68 Stimmen für Nichteintreten (8 Enthaltungen). Obschon die
Fraktionen der BDP, der SP, der Grünen und der GLP geschlossen für Eintreten
votierten, besiegelte die geballte Stimmkraft des SVP-/FDP-/CVP-Blocks mit nur drei
Abweichlern den Nichteintretensentscheid. 10

Da zunehmend klar wurde, dass sich das Parlament im Rahmen der Übernahme der
Änderungen der EU-Waffenrichtlinie nicht für eine lückenlose Registrierungspflicht für
Schusswaffen aussprechen würde, zogen die Nationalrätinnen Galladé (sp, ZH),
Schmid-Federer (cvp, ZH) und Bertschy (glp, BE) ihre drei parlamentarischen Initiativen
(Pa.Iv. 17.426, 17.427 und 17.428), die ebendiese Forderung beinhaltet hätten, im
Sommer 2018 zurück. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2018
ELIA HEER

Kriminalität

Der Nationalrat überwies eine Motion Hochreutener (cvp, BE) für ein Verbot des
Verkaufs von gewalttätigen Computerspielen (so genannte Ego-Shooter) an Kinder und
Jugendliche. Obwohl der Bundesrat für Ablehnung plädierte, weil die rechtlichen
Grundlagen für ein Verbot für die Darstellung von grausamer Gewalt bereits bestehen
und Verkaufseinschränkungen unter dem Aspekt des Jugendschutzes in der Kompetenz
der Kantone liegen, überwies der Nationalrat den Vorstoss. Noch weiter geht eine vom
Nationalrat ebenfalls gutgeheissene Motion (09.3422) Allemann (sp, BE), die ein
grundsätzliches Verbot der Herstellung, des Verkaufs und der Weiterverbreitung von
Computerspielen fordert, bei denen „grausame Gewalttätigkeiten gegen Menschen und
menschenähnliche Wesen zum Spielerfolg beitragen“. In der Herbstsession
verabschiedete der Nationalrat auch noch ein Postulat Schmid-Federer (cvp, ZH),
welches vom Bundesrat einen Forschungsbericht zum grundsätzlichen
Gefährdungspotential von Computerspielen, namentlich auch in Bezug auf Suchtgefahr,
fordert. 12

MOTION
DATUM: 03.06.2009
HANS HIRTER

Die letztes Jahr eingereichte parlamentarische Initiative Schmid-Federer (cvp, ZH),
welche die Effektivität und Effizienz in den Bereichen Jugendmedienschutz und
Internetkriminalität sicherstellen wollte, wurde im Mai von der Initiantin
zurückgezogen. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.05.2011
NADJA ACKERMANN
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Polizei

Das Konkordat über private Sicherheitsdienstleistungen (KÜPS) müsse wohl als
gescheitert betrachtet werden, nachdem die Kantone Bern, Obwalden, Schwyz, Zug und
Zürich definitiv gegen ihren Beitritt entschieden hätten, so die Einschätzung der
Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf, mit der sie ihre im September 2016
eingereichte Motion für eine schweizweite Regelung privater
Sicherheitsdienstleistungen begründete. Der Bundesrat anerkannte in seiner
Stellungnahme vom Februar 2017 die uneinheitliche Rechtslage, erachtete es aber als
verfrüht, jetzt schon auf Bundesebene gesetzgeberisch tätig zu werden. Vielmehr wollte
er sowohl der KKJPD Zeit geben, sich mit einem kurz zuvor publizierten Gutachten der
Weko auseinanderzusetzen, das die unterschiedlichen Bewilligungsvoraussetzungen für
Sicherheitsunternehmen aus dem Blickwinkel des Binnenmarktgesetzes betrachtet, als
auch erneut mit den Kantonen über das weitere Vorgehen in Dialog treten.
Vor dem Nationalratsplenum in der Herbstsession 2018 erklärte Bundesrätin Simonetta
Sommaruga jedoch, nach dem definitiven Scheitern des KÜPS im April 2017 habe der
Bundesrat seine Meinung geändert. Da die Kantone es nicht geschafft hätten, ihr
selbstgesetztes Ziel zu erreichen, unterstütze der Bundesrat mittlerweile eine nationale
Regelung und damit das Anliegen der Motion. Angesichts der Tatsache, dass private
Sicherheitsfirmen mit einem Gesamtumsatz von über einer Milliarde Franken pro Jahr
grossen Raum einnähmen und sich gleichzeitig in einem sensiblen Bereich am Rande
des staatlichen Gewaltmonopols bewegten, tue eine Regulierung Not. Dem Antrag auf
Annahme des Vorstosses fügte sie das Versprechen bei, die Regelungen gegebenenfalls
in Zusammenarbeit mit den Kantonen zu erarbeiten. Der Nationalrat nahm die Motion
schliesslich stillschweigend an. 14

MOTION
DATUM: 19.09.2018
KARIN FRICK

In der Wintersession 2019 befasste sich der Ständerat als Zweitrat mit der Motion Seiler
Graf (sp, ZH) für eine schweizweite Regelung privater Sicherheitsdienstleistungen.
Nachdem die SiK-SR die KKJPD angehört und sich darüber unterrichten lassen hatte,
dass die aktuelle Situation «unhaltbar» sei, gleichzeitig aber keine Aussicht auf eine
Harmonisierung des kantonalen Rechts in diesem Bereich bestehe und eine
einheitliche Regelung nur mittels Bundesgesetz erreicht werden könne, beantragte sie
die Motion ihrem Rat mehrheitlich zur Annahme. Die Minderheit anerkannte zwar den
Handlungsbedarf, wollte jedoch nicht – nicht einmal auf deren ausdrückliche Bitte hin –
in die Kompetenz der Kantone eingreifen, weil sie weitere ähnliche
Kompetenzabtretungen in Zukunft fürchtete und damit den Föderalismus in Gefahr
sah. Aus diesem Grund hatte die Kommission bereits einige Monate zuvor – noch vor
der erwähnten Anhörung der KKJPD – eine praktisch gleichlautende Motion Rechsteiner
(sp, SG; Mo. 17.4101) mehrheitlich abgelehnt, die der Motionär daraufhin zurückzog. Die
Motion Seiler Graf wurde im Ständerat mit der knappen Mehrheit von 23 zu 21 Stimmen
bei einer Enthaltung abgelehnt. Laut Minderheitsvertreter Thomas Minder (parteilos,
SH) sei dies ein «starkes Zeichen an die Kantone, ihre verhältnismässig kleinen
Probleme im Bereich der inneren Sicherheit selbst zu lösen». Ständeratspräsident Hans
Stöckli (sp, BE) erheiterte das Plenum zum Schluss der Debatte mit der Bemerkung, die
Motion sei damit erledigt, «aber das Problem wahrscheinlich nicht».
In der Tat hatten sich nicht nur der Polizeiverband, der gemäss der NZZ seit längerer
Zeit vor Wildwuchs im Sicherheitsbereich gewarnt hatte, sondern auch der Verband
Schweizerischer Sicherheitsdienstleistungsunternehmen (VSSU) und damit die Security-
Branche selbst einheitliche Qualitätsstandards gewünscht. «Die private
Sicherheitsbranche kann sich längerfristig nur entwickeln, wenn sie von der
Öffentlichkeit als kompetent wahrgenommen wird», erklärte VSSU-Vertreter Matthias
Fluri gegenüber der NZZ. Mit der Ablehnung durch den Ständerat ist das «Ende des
Trauerspiels» (NZZ) jedoch wohl wieder ausser Sichtweite gerückt. 15

MOTION
DATUM: 16.12.2019
KARIN FRICK
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Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier der CVP-Fraktion machten ihrem Ärger
über die ihres Erachtens nur sehr schleppend vorankommende Regierungsreform mit
Vorstössen Luft. Mit seiner Motion 09.3447 wollte etwa Norbert Hochreutener (cvp, BE)
gleich eine eigene Reform vorschlagen, die aus der Regierung ein effizientes und
handlungsfähiges Gremium machen sollte. Die Motion wurde im Nationalrat deutlich
abgelehnt. Einen Teilerfolg erzielte die Motion Häberli-Koller (cvp, TG) (09.3105), die
eine Reaktivierung der Regierungsreform verlangte. Das Anliegen wurde in der grossen
Kammer angenommen, im Ständerat hingegen abgelehnt. Schmid-Federer (cvp, ZH)
(Fra. 11.5233) doppelte schliesslich in einer Fragestunde nach und erkundigte sich nach
den Gründen für die Verspätung der Reform. Die Antwort des Bundesrates deckte sich
mit dem Hauptargument gegen die beiden abgelehnten Motionen: Die Regierung hatte
im Oktober 2010 eine Zusatzbotschaft zur Regierungsreform verabschiedet, auf welche
die staatspolitische Kommission des Nationalrates in der Zwischenzeit – knapp mit 11 zu
9 Stimmen – eingetreten war. Der Ball lag bei der Subkommission, der das Geschäft
übertragen worden war und die Vorschläge prüfen sollte, die weitergehen als jene des
Bundesrates. 16

MOTION
DATUM: 07.06.2011
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Mit einer parlamentarischen Initiative wollte Barbara Schmid-Federer (cvp, ZH) das
Geschäftsreglement des Nationalrates revidieren. Neu soll ein Todesfall eines engen
Familienmitgliedes eines Parlamentariers als Entschuldigungsgrund dienen und im
Protokoll entsprechend vermerkt werden. Das Büro des Nationalrates gab dem
Begehren Mitte Februar 2014 Folge und legte bereits in der darauffolgenden
Herbstsession eine Änderung vor, mit der die bisherigen Entschuldigungsgründe –
Auftrag einer Delegation, Mutterschaft, Unfall oder Krankheit – entsprechend ergänzt
werden. Das Büro wollte die Lücke im Reglement sofort schliessen. Der Nationalrat
schloss sich dem sowohl bei der Gesamt- wie auch bei der Schlussabstimmung
oppositionslos an. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.09.2014
MARC BÜHLMANN

Im Mai 2014 hatte das Büro-SR beschlossen, nachzuziehen und mittels
Kommissionsinitiative analog zur parlamentarischen Initiative Schmid-Federer (cvp, ZH)
das Geschäftsreglement des Ständerats so anzupassen, dass auch ein Todesfall als
Entschuldigungsgrund betrachtet werden kann. In der Frühjahrssession 2015 wurde die
Änderung vom Ständerat ohne Diskussion und einstimmig angenommen. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2015
MARC BÜHLMANN

Ende Februar war bekannt geworden, dass der amtierende Nationalrat und ehemalige
Stadtpräsident von Bern, Alexander Tschäppät (sp, BE), schwer an Krebs erkrankt war,
dem er Anfang Mai im Alter von 66 Jahren erlag. Zu Beginn der Sommersession 2018
wurde Adrian Wüthrich (sp, BE), der 38-jährige Präsident von Travail.Suisse und
Grossrat des Kantons Bern als Nachfolger von Tschäppät vereidigt. 
Zwei weitere Mutationen in der grossen Kammer hatten eine erfreulichere Ursache.
Weil Christine Häsler (BE, gp) und Evi Allemann (BE, sp) in die Berner Kantonsregierung
gewählt worden waren, rückten Aline Trede (gp, BE) und Flavia Wasserfallen (sp, BE) für
sie nach. Trede, die bereits von 2013 bis 2015 im nationalen Parlament Einsitz
genommen hatte, damals aber aufgrund des Sitzverlustes des Kantons Bern – der
zulasten der Grünen ging – abgewählt worden war, gab ihr Amt, das sie bei den
kantonalen Parlamentswahlen errungen hatte, also gleich wieder ab. Wasserfallen
ihrerseits hatte bereits im November angekündigt, ihre Beschäftigung als Co-
Generalsekretärin der SP aufzugeben. 
Rund zwei Wochen später stand die 19. Vereidigung der 50. Legislatur an. Für die
zurückgetretene Barbara Schmid-Federer (cvp, ZH) wurde Philipp Kutter (cvp, ZH)
vereidigt. In einem Interview Anfang Mai hatte Schmid-Federer ihren Rücktritt mit dem
neuen konservativ-bürgerlich ausgerichteten Kurs ihrer Partei begründet, mit dem sie
sich nicht mehr identifizieren könne. Auch dass sich das Parlament immer mehr nach
rechts bewege, könne sie mit ihren Überzeugungen nicht vereinbaren. Kutter gab nach
Erhalt seines Nationalratssitz ebenfalls einen Sitz im kantonalen Parlament auf, amtete
aber weiterhin als Stadtpräsident der Gemeinde Wädenswil. 19
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Parlamentsorganisation

Ende November erschien das NZZ-Parlamentarierrating 2016 und bildete das erste
Jahr nach den Wahlen 2015 ab. Der Rechtsrutsch der Wahlen zeichnete sich im Rating
deutlich ab. Der Median der Positionen aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier,
die aufgrund paarweiser Vergleiche des Abstimmungsverhaltens während  der vier
vergangenen Sessionen errechnet werden, rückte auf der Skala von -10 (absolut links)
bis + 10 (absolut rechts) von 0.8 (2015) auf 1.7. Gleich drei SVP-Fraktionsmitglieder
nahmen die rechte Extremposition (10) ein: Marcel Dettling (SZ), Erich Hess (BE) und,
wie bereits 2015, Pirmin Schwander (SZ). Lisa Mazzone (gp, GE) positionierte sich mit
einem Wert von -9.6 am linken Extrempol. 
Vom Rechtsrutsch habe – gemessen an der Anzahl gewonnener Abstimmungen im Rat –
vor allem die FDP, kaum aber die SVP profitiert, so die Studie. Bei den Parteien zeigten
sich insgesamt nur leichte Verschiebungen. So hatte sich die SVP noch einmal nach
rechts verschoben und nahm insgesamt den Wert 8.0 ein (2015: 7.7.). Jean-Pierre Grin
(VD) besetzte mit 6.3 die moderateste Position in der Volkspartei. Damit war er
dennoch ziemlich weit vom am meisten rechts stehenden FDP-Fraktionsmitglied
entfernt: Bruno Pezzatti (ZG) erreichte einen Wert von 3.4. Den linken Rand der FDP,
die sich im Vergleich zu 2015 nicht verändert hatte und fraktionsübergreifend konstant
bei 2.2 blieb, nahm erneut Christa Markwalder mit 1.4 ein. Damit war die Bernerin leicht
linker positioniert als Daniel Fässler (AI), der mit 1.9 den rechten Rand der CVP besetzte.
Den Gegenpol bei den Christlichdemokraten nahm Barbara Schmid-Federer (ZH) mit
-0.9 ein. Auch die CVP blieb im Vergleich zu 2015 konstant bei 0.6. Innerhalb des
Spektrums der CVP-EVP-Fraktion fand sich die BDP (0.9: Hans Grunder, BE bis -0.5:
Rosmarie Quadranti, ZH), die leicht nach links gerutscht war (0.2). Deutlich am linken
Rand der CVP-Fraktion positionierte sich die EVP mit Maja Ingold (ZH, -2.8) und
Marianne Streiff-Feller (BE, -3.1). Einen Linksrutsch verzeichnete auch die GLP, die sich
bei -2.7 positionierte und sich wie schon 2015 sehr geschlossen zeigte. Nur gerade 0.5
Skalenpunkte trennten Kathrin Bertschy (BE, -2.8) von Martin Bäumle (ZH, -2.3). Etwas
geschlossener als 2015 zeigte sich auch die SP, die fraktionsübergreifend bei -8.3 zu
liegen kam. Chantal Galladé (ZH, -6.6) fuhr dabei den sozialliberalsten Kurs. Gleich drei
Fraktionsmitglieder positionierten sich beim linken Extremwert der SP, bei  -9.1: Bea
Heim (SO), Susanne Leutenegger Oberholzer (BL) und Silvia Schenker (BS). Die Grünen
schliesslich positionierten sich insgesamt bei -9.0 und die Fraktionsmitglieder
überlappten sich stark mit der SP: Daniel Brélaz (VD, -7.9) zeigte sich dabei sogar noch
etwas rechter als die gesamte SP. 
Die Forschungsstelle Sotomo, welche das Rating durchführte, wertete auch 2016 den
Ständerat aus. Erneut zeigte sich eine geringere Polarisierung als in der grossen
Kammer. Zwar lagen auch in der kleinen Kammer die Extremwerte weit auseinander,
Lilian Maury Pasquier (sp, GE, -9.5) und Peter Föhn (svp, SZ, 9.8) fanden sich aber
ziemlich alleine auf weiter Flur. Alle anderen Ständeratsmitglieder befanden sich
zwischen -6.2 (Christian Levrat, sp, FR) und 7.3 (Hannes Germann, svp, SH). 20

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.11.2016
MARC BÜHLMANN

Ranglisten haben etwas Eingängiges: Mit ihrer Hilfe lassen sich vermeintliche
Unterschiede fest- und darstellen. So versuchen öfters auch die Medien
Parlamentarierinnen und Parlamentarier einzuordnen und zu vergleichen. 2017
präsentierte die Sonntagszeitung ein Parlamentarierrating, mit welchem der Einfluss
aller Parlamentsmitglieder gemessen werden sollte, und die NZZ wartete mit ihrem
jährlichen Links-Rechts-Rating auf.
Der Einfluss wurde in der Sonntagszeitung anhand der Kommissionszugehörigkeit, der
in den Räten vorgebrachten Voten, der Anzahl erfolgreicher politischer Vorstösse, der
Ämter im Rat und in der Partei, der Medienpräsenz und dem ausserparlamentarischen
Beziehungsnetz gemessen. Zwar wies die Zeitung nicht aus, wie sie diese Elemente
miteinander verknüpfte und gewichtete, die Rangliste diente ihr aber als Grundlage für
immerhin drei ganze Zeitungsseiten. Laut den Berechnungen war SP-Parteipräsident
Christian Levrat (FR) in den Jahren 2015–2017 der einflussreichste Parlamentarier,
gefolgt von Pirmin Bischof (svp, SO) und Gerhard Pfister (cvp, ZG). Die «Flop 15» – so die
Sonntagszeitung – wurden angeführt von Géraldine Marchand-Balet (cvp, VS), Hermann
Hess (fdp, TG) und David Zuberbühler (svp, AR). Die Rangierungen verleiteten die
Zeitung zu weiteren Analysen: So sei der Einfluss der SVP und der FDP, gemessen am
Anteil Fraktionsangehöriger unter den Top 50, verglichen mit dem Rating 2014
gestiegen und der Einfluss des Kantons Zürich gesunken. Mit einem Vergleich der
Rangliste hinsichtlich Medienpräsenz und dem Gesamtrang konnte die Zeitung zudem
«die grössten Blender» ausmachen. Zwar häufig in den Medien, aber sonst nur wenig
einflussreich waren laut dieser Berechnung etwa Tim Guldimann (sp, ZH), Andreas
Glarner (svp, AG) oder Benoît Genecand (fdp, GE). Einzelne Regionalzeitungen
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diskutierten in der Folge «ihre» kantonalen Vertreterinnen und Vertreter. Solche
Ratings seien nicht entscheidend, aber es fühle sich immer gut an, wenn man vorne sei,
beurteilte Christian Levrat die Auswertung.  

Wichtigste Erkenntnis der von der NZZ präsentierten Links-Rechts-Positionierung, die
seit 1999 jährlich auf der Basis von in den Räten durchgeführten Abstimmungen von der
Forschungsstelle Sotomo durchgeführt wird – auch in der NZZ wurde die Methode zur
Messung von Links und Rechts lediglich sehr kryptisch mit den Begriffen «D-Nominate»
und «Alpha-Nominate» angedeutet und dem Hinweis versehen, dass diese Methode für
den amerikanischen Kongress entwickelt worden seien und die ideologische Position
der Abgeordneten messe –, war die zunehmende Fraktionsdisziplin. Der Druck, auf
Fraktionslinie zu stimmen, habe dazu geführt, dass es kaum noch Überlappungen in der
ideologischen Positionierung zwischen den einzelnen Parteien gebe. Vor allem die CVP
– sie variiert auf der Gesamtskala von -10 (links) bis +10 (rechts) zwischen 0.2 (Gerhard
Pfister) und -1.7 (Barbara Schmid-Federer, ZH) – sei wesentlich geschlossener als
früher, als sie noch Fraktionsmitglieder gehabt habe, die sich am rechten Rand bei der
Position von (linken) FDP- und SVP-Mitgliedern befunden und am linken Rand die
«rechten Ausläufer der SP» berührt hätten. Die FDP-Mitglieder, die Positionen
zwischen 0.3 (Christa Markwalder, BE) und 2.4 (Bruno Pezzatti, ZG) einnahmen, sowie
die SVP-Mitglieder (Jean-Pierre Grin, VD: 6.1 bis Erich Hess, BE: 10.0) lagen ziemlich
weit auseinander. Der Median des gesamten Nationalrats verlief genau zwischen der
CVP und der FDP. Auf der Ratslinken gab es mehr ideologische Gemeinsamkeiten: Zwar
war die SP insgesamt etwas linker als die Grünen – die Werte variierten bei den
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zwischen -8.2 (Chantal Galladé, ZH) und
-9.9 (Silvia Schenker, BS) und bei den Grünen zwischen -9.4 (Lisa Mazzone, GE) und -7.8
(Bastien Girod, ZH) –, aber die Durchmischung war wesentlich stärker als im Block der
Bürgerlichen. Die grösste Geschlossenheit wies die GLP auf, bei der sich Kathrin
Bertschy (BE) und Tiana Angelina Moser (ZH) mit einem Wert von -3.0 ideologisch nur
marginal von Martin Bäumle (ZH, -2.7) entfernt positionierten. Die BDP wies mehr
Varianz auf: Sowohl Rosmarie Quadranti (ZH, -1.6) als auch Hans Grunder (BE, -0.2)
fanden sich ideologisch leicht links der Mitte. Interessant war, dass sich die
Kleinstparteien am Rand ihrer Fraktionen ansiedelten. Sowohl die Lega und das MCG
bei der SVP-Fraktion, als auch die EVP bei der CVP-Fraktion wiesen im Rating
ideologische Differenzen zu ihrer Fraktion auf. 
Im Ständerat waren zwar die verschiedenen Parteien ebenfalls voneinander getrennt, es
kam aber zwischen CVP und FDP zu Überlappungen und die Gesamtvarianz der
Positionen in der kleinen Kammer war geringer. Sie reichte von Liliane Maury Pasquier
(sp, GE; -8.3) bis Peter Föhn (svp, SZ; 9.8), wobei sich Letzterer am rechten Rand
ziemlich alleine auf weiter Flur befand, gefolgt von Werner Hösli (svp, GL; 7.6). Bei der
FDP gesellten sich Fabio Abate (TI, -0.2) und vor allem Raphaël Comte (NE; -1.6) zum
Lager der CVP, das von -2.4 (Anne Seydoux-Christe, JU) bis 0 (Isidor Baumann, UR)
reichte. Am rechten Rand der FDP politisierte Philipp Müller (AG, 3.4) und lag damit
nahe bei Thomas Minder (SH, 4.8), der als Parteiloser der SVP-Fraktion angehört. Von
der SP sassen mit Pascale Bruderer (AG, -5.2) , Claude Janiak (BL, -5.5), Hans Stöckli
(BE, -5.6) und Daniel Jositsch (ZH, -5.6) vier im Vergleich zum Nationalrat ziemlich
gemässigte Genossinnen und Genossen in der kleinen Kammer. 21

Wahl- und Abstimmungsverfahren

«Easyvote» ist ein Projekt des Dachverbandes der Schweizer Jugendparlamente (DSJ),
in dem jeweils vor Abstimmungen auf der Basis der Abstimmungserläuterungen des
Bundesrates eine leicht verständliche und informative Informationsbroschüre erstellt
wird, mit dem Ziel, die politische Partizipation Jugendlicher und junger Erwachsener zu
fördern. Schon zwei Mal waren parlamentarische Vorstösse mit dem Ziel, die
Organisation Easyvote stärker zu unterstützen, erfolglos geblieben. Dieses Schicksal
ereilte auch das Postulat Seiler Graf (sp, ZH), das den Bundesrat aufforderte zu prüfen,
wie ein Versand der Easyvote-Broschüre in alle Gemeinden unterstützt werden könnte.
Dem Bund sei die Partizipation Jugendlicher wichtig, versicherte Bundeskanzler Walter
Thurnherr, der die Haltung der Regierung vertrat. Er unterstütze den DSJ deshalb auch
mit rund CHF 1 Mio. pro Jahr, wobei rund ein Fünftel der Summe an Easyvote gehe. Der
Bundesrat sei aber gesetzlich verpflichtet, vor Abstimmungen zu informieren. Diese
Pflicht nehme er mit Hilfe der Abstimmungserläuterungen wahr, die vom Bundesgericht
gar als Materialien der Gesetzgebung betrachtet würden. Die Regierung könne aber
keine von Dritten erstellten Informationsangebote unterstützen, weil sie dann
garantieren müsste, dass die Informationen richtig, neutral und sachlich sind, und sie
im Sinne der Gleichbehandlung auch anderen Organisationen, Parteien oder Verbänden

POSTULAT
DATUM: 18.06.2019
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 12ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



unter die Arme greifen müsste. Mit 52 zu 137 Stimmen (bei einer Enthaltung) folgte die
Mehrheit der Volkskammer dieser Argumentation und lehnte das Postulat ab. Dabei
zeigte sich ein Graben zwischen links-grün – unterstützt von den beiden EVP-
Mitgliedern – und allen anderen Fraktionen. 22

Wahlen

Kommunale Wahlen

Die Gemeinderatswahlen 2018 in der Stadt Zürich standen deutlich im Schatten der
gleichzeitig stattfindenden Stadtratswahlen. Vergleichsweise selten erschienen
Berichte zur Neubesetzung des Zürcher Stadtparlaments in den Zeitungen. Dies obwohl
die Ausgangslage ziemlich spannend war: Seit Jahren verlor die SP laufend leicht an
Wählerstimmen, von 2002 bis 2014 betrug der Verlust 5.5 Prozentpunkte. Bereits 2014
hatten SP, Grüne und AL zusammen nur noch 62 von 125 Sitzen inne und damit die
mathematische Mehrheit verloren. Sowohl Links-Grüne als auch Bürgerliche setzten
sich daher zum Ziel, nach den Wahlen die Mehrheit der Sitze für sich beanspruchen zu
können. 
1054 Zürcherinnen und Zürcher kandidierten für den Gemeinderat, darunter auch die
Stadtratskandidatinnen und -kandidaten Andreas Hauri (ZH, glp), Markus Hungerbühler
(ZH, cvp), Karin Rykart (ZH, gp), Michael Baumer (ZH, fdp), Susanne Brunner (ZH, svp) und
Roger Bartholdi (ZH, svp). Für Gesprächsstoff sorgten in den Medien aber vor allem die
kleineren Parteien: Vom Zwist zwischen EVP und EDU, die diesmal auf eine
Zusammenarbeit verzichteten, wurde berichtet; die Situation von Kyriakos
Papageorgiou, seit 1990 SP-Gemeinderat, der in diesem Jahr jedoch von der SP nicht
mehr nominiert worden war und nun für die AL antrat, wurde beleuchtet; und über die
PdA, die seit 40 Jahren nicht mehr im Gemeinderat vertreten war, nun aber wieder in
fast allen Wahlkreisen hauptsächlich mit jungen Kandidierenden zwischen 20 und 30
Jahren antrat, wurde informiert. 

Am Wahlsonntag erzielten die Linken einen «in seiner Deutlichkeit überraschenden»
Sieg (Tagesanzeiger), wie Mitglieder des rot-grünen sowie des bürgerlichen Lagers
betonten respektive zugegeben mussten. Im Stadtrat hatten sich die Verhältnisse kaum
verändert, im Gemeinderat war es hingegen bei einer Stimmbeteiligung von 43.2
Prozent zu einem deutlichen Linksrutsch gekommen: SP (+4 Sitze, Total: 43 Sitze,
Wähleranteil: 32.7%), Grüne (+2 Sitze, Total: 16 Sitze, Wähleranteil: 12%) und AL (+1 Sitz,
Total: 10 Sitze, Wähleranteil: 7.9%) verfügten neu wieder über eine deutliche Mehrheit
im Parlament. Die SVP musste einen deutlichen Stimmen- und Sitzverlust (-4.4
Prozentpunkte, -6 Sitze, Total: 17 Sitze, Wähleranteil: 12.9%) hinnehmen. Diesen erklärte
sie sich neben der mobilisierenden Wirkung der No-Billag-Initiative auf das linke Lager
damit, dass man sich zugunsten der bürgerlichen Bündnispartner in der Kampagne zu
stark zurückgehalten habe. Zukünftig müsse man sich wieder stärker auf die eigenen
Kernthemen konzentrieren. Zudem wurde Kritik an Präsident Mauro Tuena (ZH, svp)
laut; einige Stimmen forderten gar seinen Rücktritt. Aufgrund der Sitzverluste der SVP
aber ohne eigene Zugewinne wurde die FDP (Total: 21 Sitze, Wähleranteil: 16.2%)
stärkste bürgerliche Kraft im Gemeinderat. Grösste Verliererin war jedoch die CVP (-6
Sitze, Total: 0 Sitze, Wähleranteil: 3.7%), die in keinem Kreis das 5 Prozent-Quorum
meistern konnte. Wegen lediglich 20 fehlender Stimmen im Kreis 9 war die Partei somit
erstmals seit 1913 nicht mehr im Stadtparlament vertreten. Verschiedene CVP-
Mitglieder – unter anderem der abtretende Stadtrat Gerold Lauber und Nationalrätin
Barbara Schmid-Federer – machten gemäss Medien den Rechtsrutsch der Partei in den
letzten Jahren für die Niederlage verantwortlich. Damit schrumpfte das Lager der
sogenannten «Big 5», wie sich die SVP, die FDP und die CVP im Wahlkampf nannten, im
Stadtzürcher Parlament von 50 auf 38 Sitze. In der Mitte machte die GLP einen Sitz gut
(Total: 14 Sitze, Wähleranteil: 10.5%) und die EVP (+4 Sitze, Total: 4 Sitze, Wähleranteil:
2.8%) schaffte im Bündnis mit der BDP den Wiedereinzug ins Parlament. Nicht
erfolgreich war hingegen die PdA (Wähleranteil: 0.8%), die ebenfalls am Quorum
scheiterte. 23
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Eidgenössische Wahlen

Anlässlich der Ständeratswahlen im Kanton Zürich gaben zwei politische
Schwergewichte ihren Rücktritt bekannt. Es waren dies FDP-Ständerat Felix Gutzwiller
und GLP-Ständerätin Verena Diener. Sie waren seit 2007 im «Stöckli» und legten somit
beide nach zwei Legislaturen ihr Amt nieder. Die FDP war seit 1983 ununterbrochen im
Ständerat vertreten und stand mit Unternehmer und Nationalrat Ruedi Noser in den
Startlöchern für die Nachfolge von Gutzwiller. Neben Noser galt dieses Mal mit
Nationalrat und Rechtsprofessor Daniel Jositsch ein Sozialdemokrat als Kronfavorit. Für
die SP bot sich der Doppelrücktritt als ausgezeichnete Chance im Kanton Zürich endlich
wieder einen Ständevertreter zu stellen. Das letzte Mal war dies mit Emilie Lieberherr
zwischen 1978 und 1983 gelungen. Die SVP, welche ihren Sitz 2007 an Verena Diener
verloren hatte, versuchte Hans-Ueli Vogt die Rückeroberung; Vogt lehrt wie Jositsch an
der Universität Zürich. Die Grünliberalen wollten einen möglichen Sitzverlust nicht
einfach so über sich ergehen lassen und kandidierten mit Aushängeschild und
Parteipräsident Martin Bäumle. Des Weiteren stellten sich Bastien Girod von den
Grünen, Barbara Schmid-Federer von der CVP und Maja Ingold von der EVP zur Wahl.
Als krasse Aussenseiter galten ausserdem David Herzog von der Piratenpartei und Joel
von Allmen von Ecopop.
Die Zürcher Ständeratswahlen gehörten im interkantonalen Vergleich zu den offensten
und spannendsten Wahlen. Die Vielzahl an Kandidierenden machte einen zweiten
Wahlgang absehbar. FDP und SVP machten analog zu den Nationalratswahlen vor allem
mit ihrer Uneinigkeit Schlagzeilen. SVP-Kantonalpräsident Alfred Heer bezeichnete
Noser als «Euro-Turbo» und schloss eine Unterstützung des FDP-Kandidaten aus.
Hans-Ueli Vogt galt seinerseits zwar eher als konzilianter und konsensorientierter SVP-
Vertreter, bei der FDP stand aber ein Zusammenspannen ebenfalls ausser Frage. Dies
umso mehr, als dass Vogt als Vater der «Selbstbestimmungsinitiative» den europa- und
aussenpolitischen Graben zwischen den beiden Parteien nachgerade verkörperte. Der
SVP-Kandidat gab sich alle Mühe, im Wahlkampf nicht mit «seiner» Initiative in
Verbindung gebracht zu werden und fokussierte explizit auf Wirtschaftsthemen. Eine
Auswertung von Smartvote verdeutlichte die Differenzen zwischen Noser und Vogt, was
die «ungeteilte Standesstimme» der Bürgerlichen ebenfalls als Relikt aus anderen
Zeiten erscheinen liess. Die dritte bürgerliche Kandidatin, Barbara Schmid-Federer, galt
als Vertreterin des gesellschaftsliberalen Flügels. Im Gegensatz zu den FDP- und SVP-
Kandidaten erhielt Schmid-Federer allerdings keine Unterstützung des
Gewerbeverbands, weil dieser sie als «zu links» betrachtete. Im vom Gewerbeverband
angeregten KMU-Rating der Bundesparlamentarier landete die CVP-Vertreterin denn
auch nur auf dem 130. Rang – und damit parteiintern einzig vor ihrer Zürcher
Nationalratskollegin Kathy Riklin. Für SP-Spitzenkandidat Daniel Jositsch versprachen
diese Differenzen im bürgerlichen Lager eine gute Ausgangslage. Jositsch war laut
Medien das nationale Aushängeschild des «rechten» Flügels der SP. Es wurde
entsprechend erwartet, dass der amtierende Volksvertreter weit über die Parteigrenzen
hinweg Stimmen ergattern würde. Eine im Vorfeld publizierte Wahlumfrage bestätigte
dies und deutete sogar darauf hin, dass Jositsch die Wahl bereits im ersten Durchgang
gelingen könnte. Die Grünen konnten mit Bastien Girod auf einen ebenfalls profilierten
Nationalrat setzen. Girod hatte sich innerhalb seiner Partei gegen die vier Jahre zuvor
abgewählte Nationalrätin Katharina Prelicz Huber durchgesetzt. Girod wurde zugetraut,
mehr Stimmen aus anderen Parteien zu holen, als seine stramm links politisierende
Parteikollegin. Tatsächlich wurde mancherorts schon über ein allfälliges Szenario à là
Waadt 2007 spekuliert, wo nach einem Doppelrücktritt ein rotgrünes Duo den Einzug in
die kleine Kammer geschafft hatte. Die Sitzverteidigung der GLP schien angesichts der
prominenten und breit gefächerten Konkurrenz als eher unwahrscheinlich, auch wenn
Martin Bäumle als Zugpferd als ernstzunehmender Kandidat betrachtet wurde. EVP-
Kandidatin Maja Ingold hingegen hatte schon bei den letzten Ständeratswahlen lediglich
knapp 5 Prozent der Stimmen erhalten und auch heuer wurde ihr kaum ein besseres
Resultat zugetraut. 
In Sachen Werbung war im Zürcher Wahlkampf SVP-Kandidat Hans-Ueli Vogt
omnipräsent. Die Vielzahl an Plakaten und Inseraten, welche mit seinem Konterfei
geschmückt waren, liessen den Tages-Anzeiger zur Schlagzeile «Und täglich grüsst
Hans-Ueli Vogt» hinreissen. 

Von der Spitze grüsste am Wahltag aber SP-Kandidat Daniel Jositsch. Er schafft die
Wahl tatsächlich bereits im ersten Wahlgang indem er mit 182'776 Stimmen das
absolute Mehr von 177'770 übersprang. Ruedi Noser folgte mit recht deutlichem
Abstand und 148'558 Stimmen auf Rang zwei. Dahinter reihten sich Hans-Ueli Vogt mit
123'144 Stimmen und Bastien Girod mit 80'737 Stimmen ein. Enttäuschend war die Wahl
für Martin Bäumle, welcher mit 57'125 Stimmen eher unter den Erwartungen blieb.
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Weiter hinten im Kandidatenfeld folgten Barbara Schmid-Federer (34'639 Stimmen),
Maja Ingold (21'603 Stimmen), David Herzog (3'069 Stimmen), Joel von Allmen (1'350
Stimmen) und Vereinzelte mit insgesamt 58'050 Stimmen. Mit der vorzeitigen Wahl
Jositschs war für die bürgerlichen Parteien FDP und SVP das ungünstigste Szenario
eingetreten. Da Noser und Vogt mit Bastien Girod noch ein grüner Kandidat im Nacken
sass, wäre ein Rückzug einer der beiden aus bürgerlicher Sicht durchaus sinnvoll
gewesen. Beide Parteien hielten aber – im Gegensatz zu den Mitteparteien – an ihren
Kandidaturen fest. So kam es im zweiten Wahlgang zum Dreikampf zwischen Ruedi
Noser, Hans-Ueli Vogt und Bastien Girod. Bei der FDP war man verständlicherweise
nicht glücklich über das Festhalten der SVP an Vogt. Bei der Volkspartei liess man aber
verlauten, dass man sich nicht für die FDP verantwortlich sehe. Laut SVP-Präsident
Alfred Heer war dies auch die Konsequenz der freisinnigen Absage an die SVP bezüglich
einer Listenverbindung für die Nationalratswahlen. Immerhin machte die SVP der FDP
noch das überkantonale Angebot, Vogt zurückzuziehen, falls der Aargauer FDP-Kandidat
Philipp Müller seinerseits zu Gunsten von SVP-Mann Hansjörg Knecht verzichten würde.
Dieses Angebot wurde von der FDP aber ausgeschlagen. Beruhigt haben dürfte die
Liberalen eine Nachwahlbefragung der Forschungsstelle sotomo, welche die
Sympathien der Wähler im zweiten Wahlgang klar auf Seiten Nosers fand. Das Forum
Zürich – ein Zusammenschluss Zürcher Wirtschaftsverbände – gab nach Stimmfreigabe
im ersten Durchgang nun ebenfalls die Unterstützung für Ruedi Noser bekannt.
Gleichzeitig machten die Verbände ihrem Ärger über die fehlende Einigkeit im
bürgerlichen Lager Luft. Auf die Seite des FDP-Kandidaten schlugen sich auch alle
bürgerlichen Mitteparteien – mit Ausnahme der GLP, welche Stimmfreigabe beschloss.
Die SP stellte sich hingegen erwartungsgemäss hinter Girod. Doch auch bei den
Sozialdemokraten gab es einzelne Exponenten wie etwa Elmar Ledergerber, Markus
Notter oder Mario Fehr, welche sich für Ruedi Noser aussprachen ohne zu verhehlen,
dass damit Vogts Wahlchancen minimiert werden sollten.
Den vielen Spekulationen wurde am 22. November mit dem Sieg von Ruedi Noser im
zweiten Wahlgang ein Ende gesetzt. Der FDP-Kandidat überflügelte seine Konkurrenten
mit 150'548 Stimmen deutlich. Das zweitbeste Resultat erzielte nicht etwa Vogt,
sondern Bastien Girod mit 106'946 Stimmen. Hans-Ueli Vogt hingegen vereinte im
zweiten Durchgang nur noch 74'758 Stimmen auf sich. Das Resultat verdeutlichte, dass
die Wahlchancen von Vogt wohl kaum realistisch gewesen waren. Gleichzeitig war aber
auch Girod weit davon entfernt geblieben, Ruedi Noser ernsthaft gefährlich zu werden.
Somit teilen sich die Freisinnigen und die Sozialdemokraten erstmals seit den 1950er-
Jahren wieder die Standesstimme des Kantons Zürich. Die spannende Ausgangslage
hatte im ersten Wahlgang (45.8%) deutlich stärker mobilisiert als im zweiten (38.7%). 24

Aussenpolitik

Entwicklungspolitik

Mittels Postulat forderte Ständerat Eder (fdp, ZG) den Bundesrat im März 2015 dazu auf,
Massnahmen zur Förderung des Schutzes der Flüchtlinge aus Syrien mittels
humanitärer Hilfe vor Ort in den Bereichen Nothilfe und Wiederaufbauhilfe zu prüfen.
Eder schlug vor, dass die Finanzierung durch die bereits existierenden Rahmenkredite
«Humanitäre Hilfe» und «Entwicklungszusammenarbeit» erfolgen sollte und bei Bedarf
die Zusatzfinanzierung durch einen ausserordentlichen Rahmenkredit zu prüfen sei.
Die Begründung des Postulats entsprach derjenigen, welche auch Nationalrätin Schmid-
Federer (cvp, ZH) in ihrem beinahe identischen Postulat formuliert hatte. So müsse die
Schweiz ihr Engagement in der Krisenregion erhöhen, um die kritische Unterbringungs-
und Versorgungslage in den Flüchtlingslagern in Syrien und dessen Nachbarländern zu
verbessern und dadurch den Migrationsdruck auf Europa zu mildern. 
Der Bundesrat legte in seiner Stellungnahme die bisherigen Massnahmen der Schweiz
im Rahmen der Nothilfe für Syrien dar und betonte, dass ein Wiederaufbau Syriens
angesichts der gegenwärtigen Lage ausser Frage stehe. Dennoch werde er auch in
Zukunft die durch das Postulat geforderten Massnahmen und deren Finanzierung
überprüfen. Daher beantragte er die Annahme des Postulats. 
Der Nationalrat beschäftigte sich in der Sommersession 2015 mit dem Postulat. Da der
Bundesrat kurz nach Einreichung des Vorstosses neue Massnahmen für die Opfer des
Syrienkonflikts verabschiedet hatte, beschränkte sich Ständerat Eder darauf, den
langsamen Aufnahmeprozess von 3000 syrischen Flüchtlingen in die Schweiz zu
bemängeln. Bundesrat Burkhalter begründete das von Eder bemängelte Tempo des
Vorgehens mit der komplexen Koordination zwischen Bund, Kantonen und dem UNHCR
und der damit einhergehenden umfangreichen Vorbereitung. 
Das Postulat wurde im Anschluss ohne Gegenstimme angenommen. 25
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Der Bundesrat solle konkrete Massnahmen in den Bereichen Nothilfe und
Wiederaufbauhilfe ausarbeiten und die Prüfung einer Zusatzfinanzierung mittels
ausserordentlichem Rahmenkredit einleiten. Das forderte Nationalrätin Schmid-
Federer (cvp, ZH) im März 2015 mit ihrem Postulat «Förderung des Schutzes der
Flüchtlinge aus Syrien mittels Hilfe vor Ort», ebenso wie das gleich lautende Postulat
Eder (fdp, ZG; Po.15.3026). 
Schmid-Federer nahm in ihrer Postulatsbegründung Bezug auf ein Postulat der SPK-NR,
welches Massnahmen zur Verteilung grösserer Flüchtlingsgruppen aus Syrien zur
Entlastung der angrenzenden Staaten prüfen liess. Die Unterbringungs- und
Versorgungslage syrischer Flüchtlinge habe sich im Libanon und der Türkei
verschlechtert, argumentierte Schmid-Federer. Um den Migrationsdruck auf Europa zu
mindern müsse man nun in Syrien und dessen Nachbarstaaten nebst den
Nothilfemassnahmen auch  Massnahmen im Bildungs- und Gesundheitsbereich
umsetzen, welche den Wiederaufbau Syriens zum Ziel hätten. 
In seiner Stellungnahme erwähnte der Bundesrat die bereits geleistete Unterstützung
an die Opfer des Syrienkonflikts. So habe die Schweiz bis Ende 2014 CHF 128 Mio.
investiert und man plane die Aufnahme von 3000 schutzbedürftigen Personen. Eine
direkte Wiederaufbauhilfe sei aufgrund der gegenwärtigen Situation in Syrien
undenkbar, doch der Bundesrat werde die durch das Postulat geforderten Massnahmen
sowie deren Finanzierung weiterhin prüfen. Er beantrage daher die Annahme des
Postulats. 
Nachdem das Postulat in der Sommersession 2015 noch von Roland Büchel (svp, SG)
bekämpft worden war, kam es in der Frühlingssession 2016 zur nationalrätlichen
Diskussion. Roland Büchel unterstützte zwar das Schweizer Engagement in Syrien,
zeigte sich aber kritisch hinsichtlich weiterer Ausgaben, welche einen
ausserordentlichen Rahmenkredit benötigen könnten. Der zuständige Bundesrat Didier
Burkhalter machte die bundesrätliche Position klar, dass an einen Wiederaufbau in
Syrien noch lange nicht zu denken sei und die Schweiz seit der Einreichung des
Postulats weitere CHF 122 Mio. für die Nothilfe vor Ort eingesetzt habe. Der Bundesrat
empfahl das Postulat, wie bereits jenes von Joachim Eder, zur Annahme. Dieser
Empfehlung folgte die grosse Kammer mit 121 zu 67 Stimmen, die Gegenstimmen
stammten von der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion und FDP-Nationalrat Jauslin
(fdp, AG). 26

POSTULAT
DATUM: 01.03.2016
AMANDO AMMANN

In der Sommersession 2018 wurde das Postulat Schmid-Federer (cvp, ZH) zur
Förderung des Schutzes der Flüchtlinge aus Syrien mittels Hilfe vor Ort
abgeschrieben. Man habe mit der Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit (IZA)
2017-2020 das fast identische Postulat Eder (fdp, ZG; Po. 15.3026) zur Abschreibung
beantragt. Das vorliegende Postulat sei erst nach Publikation der Botschaft
angenommen worden, so der Bundesrat. Beide Postulate seien aufgrund der Botschaft
zur IZA materiell erfüllt, der Rahmenkredit für die «Humanitäre Hilfe» sei aufgestockt
worden, was auch höhere Zahlungen im Kontext der Syrienkrise zur Folge habe. Darüber
hinaus sei 2017 ein humanitäres Büro in Damaskus eröffnet worden, um das Schweizer
Engagement weiter zu stärken. Damit sah der Bundesrat das Anliegen des Postulats als
erfüllt an und beantragte dessen Abschreibung im Rahmen des Berichts zu den
Motionen und Postulaten der gesetzgebenden Räte im Jahre 2017 (BRG 18.006). 27

POSTULAT
DATUM: 05.06.2018
AMANDO AMMANN

Aussenwirtschaftspolitik

Mittels einer Motion forderte Nationalrätin Seiler Graf (sp, ZH) im Dezember 2018
angesichts der humanitären Katastrophe in Jemen und der Ermordung des saudi-
arabischen Journalisten Jamal Khashoggi den Stopp aller Kriegsmaterialexporte an die
«Jemen-Kriegsallianz». Die Motionärin verlangte vom Bundesrat, dass dieser gestützt
auf Artikel 19 des Kriegsmaterialgesetzes alle erteilten Bewilligungen für die Ausfuhr von
Kriegsmaterial an Mitglieder der Kriegsallianz – die von Saudi-Arabien geführt wird –
widerrufen und damit auch den Export von Ersatzteilen und Munition stoppen solle. Bis
in Jemen ein nachhaltiger Frieden bestehe, sollen zudem keine neuen Bewilligungen für
Kriegsmaterialexporte an die Mitglieder der Jemen-Kriegsallianz erteilt werden. Priska
Seiler Graf argumentierte, dass die Bewilligung derartiger Exporte, selbst wenn sie nur
punktuell und im Einzelfall vorgenommen würden, ein aussenpolitisch «unerträgliches»
Signal aussende. Das Kriegsmaterialgesetz sehe in Artikel 19 eine Möglichkeit zum
Widerruf derartiger Ausfuhren vor, sofern «ausserordentliche» Umstände vorlägen, was
nach Ansicht der Motionärin der Fall sei. 
In seiner Stellungnahme zeigte sich der Bundesrat besorgt über die humanitäre Krise in
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Jemen und die Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien. Er wies aber auch
darauf hin, dass die Bewilligungspraxis der Schweiz für die Ausfuhr von Kriegsmaterial
im internationalen Vergleich sehr restriktiv sei und man verhindern wolle, dass
Schweizer Kriegsmaterial zu einer humanitären Krise beitrage. Der Bundesrat habe 2016
entschieden, dass Gesuche bewilligt werden dürfen, sofern kein Grund zur Annahme
bestehe, dass das Material im Jemen-Konflikt zur Anwendung komme. Aus Sicht des
Bundesrats lägen keine ausserordentlichen Umstände vor, denn die militärische
Intervention in Jemen sei bereits bei der Erteilung der ursprünglichen Bewilligungen
berücksichtigt worden und die Ermordung Khashoggis ändere nichts daran. Ein
Ausfuhrverbot an Mitgliedstaaten einer Militärallianz wäre nur im Rahmen des
Embargogesetzes möglich, sofern man damit Sanktionen der UNO, der OSZE oder
wichtiger Handelspartner mittragen würde. 2018 habe das WBF in Rücksprache mit
betroffenen Unternehmen dennoch beschlossen, dass bereits erteilte Bewilligungen
nicht ausgeführt und hängige sowie neue Gesuche nicht behandelt werden würden, bis
eine Neubeurteilung der Situation vorliege. Aus diesem Grund sah der Bundesrat keinen
weiteren Handlungsbedarf und beantragte die Ablehnung der Motion. 28

Im Dezember 2018 reichte Nationalrat Fridez (sp, JU) eine Motion ein, mittels der
Waffenexporte nach Saudi-Arabien gestoppt werden sollten. Der Bundesrat müsse
sämtliche Waffenexporte, inklusive Ersatzteile und Munition nach Saudi-Arabien und
weitere Länder, die im Jemen-Konflikt involviert sind, unverzüglich stoppen, forderte
Motionär Fridez. Er begründete die Motion mit der prominenten Rolle, welche Saudi-
Arabien im Bürgerkrieg in Jemen einnehme und mit weiteren saudischen
Menschenrechtsverletzungen, insbesondere der Ermordung Jamal Khashoggis. Aus
Sicht Fridezs war der Bundesrat durch Artikel 19 des Kriegsmaterialgesetzes dazu in der
Lage, Ausfuhrbewilligungen zu suspendieren oder zu widerrufen, wenn
«ausserordentliche Umstände es erforderten». In seiner Stellungnahme zeigte sich der
Bundesrat zwar über die humanitäre Krise in Jemen und die
Menschenrechtsverletzungen Saudi-Arabiens besorgt. Jedoch beschwichtigte er, dass
die Schweiz in ihrer Kriegsmaterialexportpraxis früh auf die Ereignisse in Jemen
reagiert habe. Das SECO habe bereits einen Tag nach der Militärintervention in Jemen
sämtliche Gesuche für die Ausfuhr von Kriegsmaterial an die beteiligten Staaten
blockiert. 2016 beschloss der Bundesrat zudem, dass jene Ausfuhrgesuche abgelehnt
werden, bei denen ein erhöhtes Risiko für eine Verwendung im Jemen-Konflikt
bestand. Laut WBF würden seit Oktober 2018 bereits zugestimmte Bewilligungen nicht
eingesetzt und hängige neue Gesuche betreffend Saudi-Arabien nicht behandelt, bis
das WBF eine Neubeurteilung der Lage vorgenommen habe. Der Bundesrat verwies
zudem auf seine Stellungnahme zur Motion Seiler Graf (sp, ZH; Mo. 18.4138) hinsichtlich
des Vorliegens «ausserordentlicher Umstände». Man begrüsse die Vermittlung der
Vereinten Nationen im Jemen und hoffe, dass diese einen ersten Schritt in Richtung
eines neuen Friedensprozesses darstelle. Für den Bundesrat bestand kein
Handlungsbedarf, weshalb er die Ablehnung der Motion beantragte. 
Die Motion wurde im Dezember 2020 abgeschrieben, da sie nicht innert zwei Jahren im
Rat behandelt wurde. 29

MOTION
DATUM: 14.12.2018
AMANDO AMMANN

Die SIK-NR verlangte vom Bundesrat durch die Motion «Unternehmen brauchen
Rechtssicherheit. Die Schweiz braucht Sicherheit», dass dieser der Verwaltung die
über das Söldnerwesen hinausgehende Interpretation des BPS verbieten solle. Der Stein
des Anstosses stellte dabei eine durch das EDA vorgenommene Anzeige der Pilatus
Flugzeugwerke AG bei der Bundesanwaltschaft dar. Laut EDA, habe die Pilatus AG durch
ihre Tätigkeit in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gegen das BPS
verstossen, da ausländische Kriegsparteien beliefert und logistisch unterstützt wurden.
Die Motion forderte nun, dass die Erbringung von Dienstleistungen an exportierten
Gütern zumindest so lang erlaubt sein solle, bis im umstrittenen Pilatus-Fall ein
Entscheid getroffen oder eine Anpassung des BPS beraten wurde. Die Kommission
kritisierte vor allem, dass das EDA sämtliche Sicherheitsdienstleistungen von Schweizer
Firmen im Ausland prüfe und bewillige, selbst wenn diese ein Bestandteil des
eigentlichen Produkts seien und das SECO deren Export unter dem Güterkontrollgesetz
bereits genehmigt habe. Am Beispiel der Pilatus AG zeige sich zudem, dass das EDA
keine Unterscheidung zwischen dem Kriegsmaterialgesetz und dem Güterkontrollgesetz
mache und Schweizer Firmen dadurch an Wettbewerbsfähigkeit und Kredibilität
einbüssen würden. 
Der Bundesrat bestätigte Handlungsbedarf hinsichtlich dieser
Gesetzesüberschneidungen, verwies jedoch auf die seit Februar 2019 bestehende
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interdepartementelle Arbeitsgruppe (IDAG), welche sich dem Problem widme. Deren
Arbeit solle als Grundlage für zukünftige Entscheide dienen, zudem habe er bereits das
Postulat Schilliger (fdp, LU; Po. 19.4297) zur Annahme empfohlen, erklärte der
Bundesrat. Aus diesen Gründen beantragte er die Ablehnung der Motion. 
In der Wintersession 2019 befasste sich der Nationalrat mit der Motion, wobei die
Sprecherin der Sicherheitskommission, Nationalrätin Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU),
die Kritik am EDA wiederholte, wonach dieses das BPS anders auslege, als es das
Parlament 2013 vorgesehen habe. Für die SIK-NR seien die Arbeit der IDAG und das
Postulat Schilliger nicht weitreichend genug, da diese keine Gesetzesänderung mit sich
brächten. Daher beantragte die Kommissionsmehrheit die Annahme der Motion. Eine
Komissionsminderheit Seiler Graf (sp, ZH) empfahl die Motion zur Ablehnung, da das
Parlament andernfalls in das laufende Pilatus-Gerichtsverfahren eingreifen würde und
dies die Gewaltenteilung gefährde. Abschliessend äusserte sich auch der zuständige
Bundesrat Ignazio Cassis zur BPS-Pilatus-Thematik und betonte, dass das BPS sich nicht
ausschliesslich auf das Söldnertum beziehe, sondern explizit private
Sicherheitsdienstleistungen in den Geltungsbereich des Gesetzes aufgenommen
worden seien. Er forderte die Ablehnung der Kommissionsmotion, denn die
Nichtanwendung eines Gesetzes aufgrund einer Motion und die Umgehung der üblichen
gesetzgeberischen Verfahren sei «aus rechtsstaatlichen Gründen keine Option». Der
Nationalrat nahm die Motion dennoch mit 106 zu 87 Stimmen an. 30

Landesverteidigung

Landesverteidigung

Priska Seiler Graf (ps, ZH) a déposé une motion pour soumettre les biens militaires
spécifiques à la LFMG et non à la LCB. Cette demande se base sur le recul des montants
des exportations de biens sujettes à la LFMG. En effet, selon Priska Seiler Graf, le
volume de biens aurait diminué en 2016 car les critères pour être qualifié comme tels
ont été modifiés. Pour la parlementaire zurichoise, les nouvelles technologies ne se
laisseraient pas étiqueter comme « matériel de guerre » et ceci expliquerait le recul du
nombre d'exportations observé. Pour elle, la Suisse doit revoir sa manière de définir
quelles armes sont des armes de guerre et lesquelles ne le sont pas. De plus, cette loi
ne s'appliquerait qu'aux produits finis, laissant les pièces détachées passer entre les
mailles du filet. Cette situation permettrait notamment à des pays émergents
d'exporter des pièces détachées dans le but de construire, par après, des armes avec
celles-ci. La Suisse serait donc obligée de modifier cette loi si elle veut rester en accord
avec ses objectifs de neutralité.
Pour le Conseil fédéral, la conseillère nationale Seiler Graf utilise des données
statistiques non comparables comme point de départ pour sa motion. De plus, l'article
5 de la LFMG traite des armes tout comme des pièces détachées, remettant en
question le fondement même de la motion. D'après le Conseil fédéral, lors des
discussions parlementaires qui ont mené, en 1996, à l'acceptation de la loi en vigueur,
le Parlement était conscient que les pièces détachées pouvaient être un élément
sensible et les a explicitement nommées dans la loi. Finalement, le débat déclenché par
la motion n'est pas nouveau et a déjà été discuté entre 2009 et 2010. Comme le Conseil
fédéral estime que la situation depuis lors n'a pas changé, il propose de rejeter la
motion.
En 2019, la motion a été classée car le délai de traitement n'a pas été respecté. 31

MOTION
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Landesverteidigung und Gesellschaft

Wir lassen uns nicht durch die EU entwaffnen!, war die Kampfansage Werner
Salzmanns (svp, BE) und gleichzeitig Titel seiner Motion. Der Präsident der Berner SVP-
Kantonalsektion und des Berner Schiesssportverbands nahm sich damit eines grösseren
Anliegens an: 101 Nationalrätinnen und Nationalräte hatten die Motion
mitunterzeichnet. Ursache für diesen Anstoss waren Bestrebungen der EU, ihr
Waffenrecht anzupassen. Schengen-Richtlinien könnten zur Folge haben, dass
Schützinnen und Schützen ihre Waffen nicht mehr bei sich zu Hause lagern dürfen.
Salzmann selbst sprach von einer Entwaffnung. Der Bundesrat soll gemäss seinem
Vorstoss mit anderen EU-Ländern in Kontakt treten, welche einer Verschärfung des
Waffenrechts ebenfalls kritisch gegenüberstehen, um einen "koordinierten
Widerstand" zu ermöglichen. Sein Ziel: Das Schweizer Waffenrecht soll unangetastet
bleiben. Salzmann griff in seiner Begründung auch auf ältere Vorstösse zurück, in denen
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der Bundesrat in seinen Augen nur unbefriedigende Antworten gegeben hatte. 
Der Bundesrat nahm mit einer sehr kurzen Erklärung Stellung und beantragte die
Annahme der Motion, auch wenn bereits Anstrengungen diesbezüglich angelaufen
waren. Es schien dem Bundesrat ein Anliegen zu sein, nationale Gepflogenheiten und
Traditionen zu schützen und die durch die EU-Waffenrichtlinie angestrebte Sicherheit
dergestalt umzusetzen, dass eben diese Brauchtümer nicht infrage gestellt werden. 
Nachdem die Nationalrätinnen Mazzone (gp, GE) und Seiler Graf (sp, ZH) die Motion
bekämpft hatten, befasste sich das Ratsplenum im März 2017 mit der Motion. Nach
einiger Diskussion – man hielt sich am wiederkehrenden Argument eines allfälligen "EU-
Diktats" auf – blieb Salzmann mit seinem Anliegen jedoch klarer Sieger. Seine Motion
passierte im Nationalrat mit 118 zu 58 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 32

Militärorganisation

Das zu revidierende Bundesgesetz über die Wehrpflichtersatzabgabe gelangte in der
Wintersession ins Parlament, wo sich die grosse Kammer als Erstrat zur Vorlage zu
äussern hatte. SiK-Sprecher Flach (glp, AG) stellte die Vorlage in den Grundzügen dem
Plenum vor und konnte das in der Kommission unbestrittene Eintreten auf das Geschäft
beantragen, er merkte hingegen bereits an, dass es in der Detailberatung mehrere
Minderheitsanträge zu behandeln gebe, darunter einen zur Berechnungsart der
Ersatzabgabe. Der französischsprechende Berichterstatter Sommaruga (sp, GE) fügte in
seinem Votum zudem an, dass dieser einstimmige Antrag von elf Enthaltungen begleitet
war, ganz unanim wurde er also nicht gefasst. Für die SP-Fraktion sprach in der Folge
die Zürcher Abgeordnete Seiler Graf (sp, ZH), die später auch einige der
Minderheitsanträge zu verteidigen hatte. Insgesamt drei Anträge waren von der SP
vorgebracht worden. Erstens empfand die Partei das Abgabesystem als sozial nicht
gerecht (vgl unten), zweitens stellte sie einen Antrag zum Sicherungsmechanismus (vgl.
unten) und drittens störten sich die Genossen an der Abschluss-Ersatzabgabe, die sie
ebenfalls nicht als gerecht empfanden. Zwar erfüllten zahlreiche Armeeangehörige die
Dienstpflicht nicht, dies aber aus Unverschulden, beispielsweise wegen längeren
Auslandaufenthalten oder Krankheitsfällen. Die angedachte Abschluss-Ersatzabgabe
habe einen strafenden Charakter, was den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
missfiel. Zudem brauche es mit der WEA-Armee schlicht nicht mehr jede und jeden
und wenn man nicht aufgeboten werde, solle man nicht bestraft werden, wenn
«gesetzliche Denkfehler» begangen worden seien. Dahingehend werde die SP den
Minderheitsantrag Mazzone (gp, GE) auf Fallenlassen der Ersatzabgabe unterstützen.
Letztere kam sogleich auf diesen zu sprechen und kritisierte vor allem die Ursache von
verbleibenden Restdiensttagen im Falle von Versäumnissen beim Aufgebot durch die
Militärverwaltung.

Eintreten war dann unbestritten und so war es die Abschluss-Ersatzabgabe, die als
Erstes en détail angegangen wurde. Lisa Mazzone (gp, GE) und sechs weitere SiK-
Mitglieder aus der linken Ratshälfte wollten diese gänzlich aus der Vorlage streichen.
Ein Argument war dabei ein systemisches, da offenbar nicht alle Dienstpflichtigen
aufgeboten würden. Daher sei der Armeebestand weiter zu dezimieren, anstatt
diejenigen zur Kasse zu bitten, die noch Restdiensttage zu leisten hätten. Bundesrat
Maurer entgegnete daraufhin, dass der Bundesrat diese Massnahme vorsehen wollte,
weil beobachtet werden könne, dass Dienstpflichtige öfter ihre Einsätze verschieben
wollten – dies in der Hoffnung, dass ihnen am Ende einige Tage geschenkt würden. Dies
sei ungerecht und deswegen soll die Abschluss-Ersatzabgabe eingeführt werden.
Ebenso sah das die Kommissionsmehrheit, die mit 17 zu 7 Stimmen überwog. Dass die
Armee vergesse, AdA aufzubieten, könne sich die Kommissionsmehrheit nicht
vorstellen, so Flach (glp, AG). Mit 128 zu 58 Stimmen unterlag der Antrag Mazzone (gp,
GE) im Plenum deutlich, wobei die Blöcke spielten: Links ja, rechts-bürgerlich nein.

Es gab jedoch einen Punkt, der für mehr Gesprächsbedarf sorgen sollte: die
Schriftensperre, bzw. das in der Vernehmlassungsvorlage noch vorgesehene Prinzip,
dass die Behörden Pässe und Identitätskarten von Personen, die die Abschluss-
Ersatzabgabe noch schuldeten, einziehen können. Lapidar gab der Bundesrat in der
Übersicht über die Vernehmlassung bekannt, dass er im Gesetzesentwurf doch davon
absehen wolle, da er diesen Schritt inzwischen gar als völkerrechtswidrig betrachte.
Sowohl Seiler Graf (sp, ZH) als auch Balthasar Glättli (gp, ZH) äusserten im Nationalrat ihr
Erstaunen über diese Massnahme. Eine derartige Praxis werde nur in totalitären Staaten
vollzogen und es sei befremdlich, dass dies in der Schweiz schon nur angedacht werde,
so Glättli. Damit setzte er auch einen Nadelstich gegen die SVP, die ebendiese
Handhabe mit ihrem Minderheitsantrag Salzmann (svp, BE) noch einmal in die Arena
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brachte. Das Plenum wollte aber nichts davon wissen und schickte den Antrag mit 126
zu 56 Stimmen bachab. In der gleichen Sache, dem Sicherungsmechanismus, wurde von
der SP-Fraktion hingegen vorgeschlagen, dass man sich am Bundesgesetz über die
direkte Bundessteuer orientiere. Dort ist vorgesehen, dass bei Verdacht auf
Nichtbezahlung der Steuern «die kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer
auch vor der rechtskräftigen Feststellung des Steuerbetrages jederzeit Sicherstellung
verlangen» kann. Dies wäre sofort vollstreckbar und hätte «im Betreibungsverfahren die
gleichen Wirkungen wie ein vollstreckbares Gerichtsurteil» (vgl. Art. 169 DBG). Dies
wurde aber vom Plenum ebenso, mit 126 zu 56 Stimmen, verworfen.

Damit gab es noch zwei Minderheitsanliegen zu klären. Ein Minderheitsantrag Seiler
Graf (sp, ZH) wollte die Berechnung des Abgabesystems geändert wissen. Die SP stellte
sich eine progressive Zunahme vor, da dies die untersten Einkommen entlaste. Zudem
seien die Anreize für Gutverdienende zu gross, sich einfach vom Dienst «freizukaufen».
Der Vorschlag blieb aber ebenfalls chancenlos. Auch bezüglich der Mobilität von
Stellungspflichtigen und den Modalitäten zur Ankündigung und dem Bezug der
Ersatzabgabe bei Auslandaufenthalten unterlag ein weiterer, linksgrüner
Minderheitsantrag, so dass die Bundesratsvorlage letztlich unverändert verblieb. Zum
Schluss wurde die Vorlage mit 167 Stimmen einstimmig, jedoch mit 17 Enthaltungen aus
der SP- und Grünen-Fraktion, dem Ständerat überwiesen. Die bürgerlichen Parteien
setzten sich schliesslich deutlich durch und auch die SVP konnte, trotz abgewiesenem
Antrag Salzmann (svp, BE) – offensichtlich gut – mit der verabschiedeten Fassung
leben. 33

Erstes Traktandum der Frühjahrssession 2018 des Ständerates war das Bundesgesetz
über die Wehrpflichtersatzabgabe. Der Nationalrat hatte die bundesrätliche Vorlage
nach einiger Debatte schliesslich unverändert der kleinen Kammer überwiesen. Deren
SiK hatte sich gut einen Monat vor der Frühjahrssession mit der Vorlage befasst und
angekündigt, den Entwurf ebenfalls nicht verändern zu wollen. Dies wurde im Plenum
von Kommissionssprecher Dittli (fdp, UR) auch so vertreten. Ein Minderheitsantrag
Hêche (sp, JU) stand gleichwohl im Raum, er entsprach einem Minderheitsantrag Seiler
Graf (sp, NR) der bereits in der Volkskammer vorgebracht worden war, dort jedoch
chancenlos blieb: die progressive Berechnung der Höhe der Ersatzabgabe. In der
Kommission war dieser Antrag mit 8 zu 3 Stimmen abgelehnt worden. Eintreten war
auch im Stöckli unbestritten, es wurde jedoch zwischen Kommissionsvorberatung und
Plenardebatte noch ein Antrag Minder (parteilos, SH) eingereicht, den der Antragssteller
namens der Redaktionskommission stellte. Es war eine Unklarheit im Gesetzestext
festgestellt worden: Die Formulierung liess offen, ob die Präzisierungen zum
Reineinkommen eine beispielhafte oder abschliessende Aufzählung darstellten. Die
Präzisierungen sollten deshalb gänzlich aus dem entsprechenden Gesetzesartikel
gestrichen werden. Offen war damals auch noch eine potenzielle Kollision mit dem kurz
vor der Abstimmung stehenden Geldspielgesetz, da das WPEG in der vorliegenden
Fassung auch Lotteriegewinne zum Reineinkommen zählen wollte. Diese Unklarheit
wollten die Kantonsvertreterinnen und -vertreter beseitigen und so wurde im Sinne der
Redaktionskommission diese Bereinigung vorgenommen. 
Der Minderheitsantrag Hêche (sp, JU) unterlag auch im Ständerat, weshalb die Vorlage
mit nur einer Differenz dem Nationalrat für die Schlussrunde überwiesen wurde. Mit 42
Stimmen erfolgte dies einstimmig. 34
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Priska Seiler Graf (ps, ZH) aimerait que le Conseil fédéral évalue des mesures
exemplaires de promotion des droits et des opportunités des femmes dans les
organisations militaires, au regard de sa politique d'égalité. Dans les stratégies d'égalité
destinées à l'armée, il faudrait d'abord privilégier cette démarche avant d'imposer de
nouvelles obligations aux femmes. Le groupe de travail chargé d'analyser le système de
l'obligation de servir préconisait d'ailleurs le modèle norvégien, selon lequel tant les
femmes que les hommes accomplissent leur service au sein de l'armée ou de la
protection civile. Le Conseil fédéral partage l'avis de la parlementaire. Il juge pertinent
de s'intéresser à la pratique étrangère dans le cadre du rapport sur le renouvellement
des effectifs de l'armée attendu pour fin 2020. Le postulat sera adopté par le Conseil
national. 35
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Ausrüstung und Beschaffung

Die Armeebotschaft 2017 und damit alle darin zusammengefassten Einzelgeschäfte
waren in der Sommersession des Nationalrates traktandiert. Dort gab es eine Reihe von
Anträgen gegen die Vorlage des Bundesrates, allen voran einen Rückweisungsantrag
Mazzone (gp, GE). Ihre Minderheit wollte ein neues Rüstungsprogramm ausarbeiten
lassen mit dem Auftrag, 12 der F/A 18-Jets ausschliesslich für den Luftpolizeidienst
«fit» zu halten sowie den Nachholbedarf für die Munition zu streichen. Die
Eintretensdebatte selbst gestaltete sich bereits – wie so häufig bei Fragen rund um die
Armee und ihrem Budget – sehr lebhaft und langwierig. Die Ratslinke, wie üblich relativ
kritisch über die Beschaffungen und die Volumen der Budgets stellte sich gegen die
Fraktionen von Mitte-rechts, die grundsätzlich für eine starke und ausgerüstete Armee
einstehen und bei denen sogar Raum für Budgeterhöhungen ausgemacht werden
konnte: Die Mehrheit der SiK des Nationalrates wollte den Kredit für die Verlängerung
der Nutzungsdauer der F/A 18 um CHF 20 Mio. erhöhen. Ein Paukenschlag, war es doch
nicht «lediglich» ein Vorschlag zur Budgeterhöhung, sondern stand ein eigentlicher
Paradigmenwechsel dahinter: Die Kampfjets sollten wieder erdkampffähig werden. Das
heisst, die Jets sollten wieder in der Lage sein, aus der Luft Stellungen am Boden zu
bekämpfen. Das war insofern bemerkenswert, als man sich vor Jahren explizit gegen
eine Erdkampffähigkeit entschieden hatte (vgl. auch BBl, 1992 I, S. 730) und die Hunter-
Jets der 1970-1990er Jahre die letzten Modelle in der Flotte der Schweizer Luftwaffe
gewesen waren, die Bodenziele aus der Luft hatten angreifen können.
Weitere drei Minderheitsanträge standen für die Debatte im Raum. 

Eintreten war dann unbestritten und sogleich konnte auch der Rückweisungsantrag
ausgeräumt werden, er blieb mit 147 zu 25 Stimmen letztlich chancenlos. Der grosse Teil
der Debatte war dem Rüstungsprogramm gewidmet. Zunächst galt es, eine Einigung zu
den Munitionskäufen zu finden. Drei Varianten standen im Raum, die
Minderheitsanträge Seiler Graf (sp, ZH) und Flach (glp, AG) sowie der Vorschlag des
Bundesrates. Seiler Graf eröffnete die Runde mit nicht unkritischen Worten. Der
Munitionskauf sehe nach einer «Verlegenheitsbeschaffung» aus und man sehe seitens
der SP nicht ein, warum ein derart grosser Munitionsbedarf gegeben sei. Die CHF 225
Mio. sollten also gänzlich eingespart werden. Dass dieser Posten im Rüstungsprogramm
offensichtlich aufgrund der zwischenzeitlichen Sistierung von BODLUV und der dadurch
ermöglichten Einsparung von bereits budgetierten Ressourcen möglich wurde, gefiel
den Sozialdemokraten nicht. Gleichzeitig wurde hingegen festgehalten, dass die
Munitionsbeschaffung im Rahmenkredit (CHF 156 Mio.) unterstützt werde, da sie
vorwiegend für Ausbildungszwecke nötig sei. Nationalrat Flach vertrat eine ähnliche
Haltung, sprach sich jedoch lediglich für die Einsparung (bzw. Nicht-Ausgabe) der Hälfte
der CHF 225 Mio. aus. Im Gegensatz zur SP, die behaupte – so führte Flach aus –, die
Munition brauche es nicht, sage er, «man wisse es nicht». Wie Seiler Graf zuvor bereits
angesprochen hatte, wies auch er darauf hin, dass die Zahlen zu den
Munitionsbeständen der Armee geheim seien und auch das Parlament keine Eckwerte
kenne. Flach argumentierte, dass man immerhin die Hälfte des Betrags sprechen könne,
obwohl die Notwendigkeit dieser Beschaffung seines Erachtens nicht plausibel hätte
erklärt werden können. In der Ausmarchung erhielt der Antrag Flach zwar mehr
Sympathien als jener von Seiler Graf, jedoch obsiegte am Ende der Mehrheitsantrag, der
bei der Munition den Bundesratsvorschlag unterstützte. Bezüglich der Aufwertung der
F/A 18 Jets gab es wiederum zwei Anträge, jenen der Kommissionsmehrheit – plus CHF
20 Mio. zur Aufrüstung für die Erdkampffähigkeit – und jenen der Minderheit Gmür
(cvp, SZ), der die Regierungsvorlage stützen wollte. Gmür vertrat mit seiner Minderheit
jedoch nicht eine grundsätzliche und strikte Ablehnung der Erdkampffähigkeit, sondern
die hier im Einzelfall als «finanzpolitisch nicht verantwortbare» Aufrüstung.
Gegebenenfalls könne man bei einer Jet-Neubeschaffung über diese diskutieren, aber
zum jetzigen Zeitpunkt CHF 20 Mio. auszugeben, sei nicht zielführend. Ohnehin
bezweifelte der Redner, dass die zur Debatte stehenden CHF 20 Mio. wirklich
ausreichen würden. Die SP gab sich versöhnlich und erklärte, man stelle sich hinter eine
Modernisierung der F/A 18, solange es sich um eine Verlängerung der Lebensdauer
handle. Klar abzulehnen sei jedoch die Aufrüstung zur Erdkampffähigkeit, diese sei
nicht nur finanz-, sondern auch sicherheitspolitisch falsch. Es gebe keine Szenarien,
die diese notwendig machten. Die SVP hingegen, ihr Fraktionssprecher Salzmann (svp,
BE) führte die Argumente aus, stellte sich vollumfänglich hinter die Maximalvariante der
Kommissionsmehrheit. In der SVP war man der Meinung, dass die Fähigkeitslücke aus
taktischen und operativen Gründen geschlossen werden müsse. Dabei bewegte sich die
SVP aber allein auf weiter Flur, denn auch GLP, FDP und CVP sprachen sich gegen diese
20-Mio.-Spritze aus. Letzten Endes wurde es aber weniger knapp, als zu erwarten
gewesen war: Zwar sprach sich der Nationalrat gegen die zusätzlichen Millionen und die
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Erdkampffähigkeit aus, jedoch «nur» mit 97 zu 85 Stimmen. Das Rüstungsprogramm
wurde dann insgesamt mit 149 zu 15 Stimmen und 17 Enthaltungen gutgeheissen. Damit
war der Löwenanteil der Armeebotschaft auch schon erledigt.
Ein Einzelantrag Galladé (sp, ZH), mit dem die Sicherheitspolitikerin den Kauf neuer
Kampfjets inklusive Typenentscheid an die Urne bringen wollte, wurde schliesslich
zurückgezogen. Einerseits, weil es im Rahmen der Armeebotschaft 2017 gar nicht um
neue Flieger ging, und andererseits, weil der Verteidigungsminister in Aussicht gestellt
hatte, dass sich der Bundesrat mit der Variante einer referendumsfähigen Vorlage
beschäftigen wolle. Galladé selbst liess die Regierung und mit ihr die anwesenden
Ratsmitglieder jedoch auch unmissverständlich wissen, dass die SP mit Argusaugen
über den Fortgang der Jetbeschaffung wachen werde und nötigenfalls wieder darauf
Einfluss nehmen werde.

Zwar war es finanziell ein nur geringfügig kleineres Finanzpaket, das im Rahmen des
Rahmenkredits für Armeematerial zu verabschieden war, es war jedoch etwas weniger
umstritten. Zwar gab es auch hierzu zwei Minderheitsanträge, einen von Lisa Mazzone
(gp, GE) und einen von Pierre-Alain Fridez (sp, JU), jedoch hatten sie kaum Einfluss auf
das Geschäft. Beide wollten in unterschiedlichem Ausmass die Ausgaben für die
Vorbereitung einer neuen Kampfjetbeschaffung reduzieren. Der moderatere Antrag
Mazzone wurde zurückgezogen und die Minderheit Fridez unterlag mit 48 zu 131
Stimmen dem Kommissionsantrag (gemäss Bundesrat; CHF 750 Mio.). Fridez war der
Meinung, dass zuerst weitere Schritte in der Konzeption zur neuen Kampfjet-
Beschaffung abgewartet werden sollten und dass der entsprechende Antrag des
Bundesrates zu früh gestellt worden sei. Der Rahmenkredit wurde vom Nationalrat
schliesslich mit 133 zu 26 Stimmen genehmigt, 21 Mitglieder der SP-Fraktion enthielten
sich, um so ein Zeichen gegen die Strategie des Bundesrates zu setzen.
Gar nicht umstritten war die Immobilienbotschaft, ohne Debatte wurde dieser Kredit
über CHF 461 Mio. einstimmig der Ständekammer überwiesen. 36

Die Armeebotschaft 2018 und alle ihre Teilgeschäfte standen in der Herbstsession 2018
auf der Tagesordnung des Nationalrates, der sich als Zweitrat damit zu befassen hatte.
Die sicherheitspolitische Kommission hatte die Vorlage nur kurz nach dem
ständerätlichen Entscheid beraten und entschieden, sich gegen diesen zu stellen.
Insbesondere bezüglich des sogenannten ballistischen Körperschutzes, also der
Schutzwesten, fasste die SiK einen anderslautenden Antrag an ihren Rat. Mit 16 zu 9
Stimmen stand die Kommission für die vom Bundesrat beantragte Variante des
Rüstungsprogramms ein. Bei den anderen Vorlagen der Armeebotschaft zeigte die
Kommission keine Konfrontationsgelüste, sie segnete die Beschlüsse des Erstrates
deutlich ab.
So drehte sich in der Plenardebatte alles um die Schutzwesten, was sich bereits in der
Eintretensdebatte manifestierte. Seitens der SP-Fraktion wurde ein Minderheitsantrag
angekündigt, der die vom Ständerat aufgenommene Halbierung der Anzahl
anzuschaffender Westen bestätigen wollte. Ebenfalls gab SP-Sprecherin Seiler Graf (sp,
ZH) bekannt, dass die Partei weitere Anträge unterstützen werde, die Kürzungen
verlangen, zum Beispiel bei den Munitionskäufen. Die Eintretensdebatte nahm Züge
einer Grundsatzdiskussion für und wider die Armee an, wobei sich die Ratslinke,
diesmal vertreten durch die beiden Grünen Glättli (gp, ZH) und Mazzone (gp, GE), auf
Oppositionskurs begab. Dagegen zeigten sich die bürgerlichen Parteien offen
gegenüber der WEA-Armee und dem Rüstungsprogramm. SVP-Sprecher Hurter (svp, SH)
liess es sich nicht nehmen, die Ablehnung und Kürzungen anzuprangern, und forderte
von den anderen Parteien ein Bekenntnis zu einer vollausgerüsteten Armee. 
Die Detailberatung startete mit dem Rüstungsprogramm und den angekündigten
Kürzungsanträgen bei den Westen. Eine Minderheit I Sommaruga (sp, GE) beantragte
einen Beschluss gemäss Ständerat, sprich die Halbierung der diesbezüglichen Gelder.
Die Armee gebärde sich wie ein verzogenes Kind, das alles sofort wolle, wohingegen die
gesamte Bundesverwaltung zum Sparen angehalten werde. Ferner verwies der Genfer
Sozialdemokrat auf eine Aussage von SiK-SR-Präsident Dittli (fdp, UR), der die
Befürchtung geäussert habe, dass nach der Beschaffung zahlreiche Schutzwesten ein
ungenutztes Dasein in Zeughäusern fristen würden. Insofern müsse dieser
Geldverschwendung entgegengetreten werden. Gänzliche Streichung dieser
Anschaffung forderte eine Minderheit II Mazzone (gp, GE). Die Begründung war, dass
eine Differenz zum Erstrat geschaffen werden solle, was wiederum erlauben würde,
grundsätzlich über den Bedarf von Schutzwesten nachzudenken. Nach kurzer, jedoch
intensiver Debatte kamen die Anträge zur Abstimmung. Nachdem zunächst die beiden
Minderheitsanträge gegeneinander ausgemehrt worden waren, gelangte der obsiegende
Antrag Sommaruga (sp, GE) gegen den Mehrheitsantrag zur Abstimmung. Letzterer,
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sprich die bundesrätliche «Vollvariante» ohne Kürzung bei den Westen und einem
Kredit über CHF 848 Mio, wurde dann vom Plenum favorisiert. Die Forderung Mazzone
(gp, GE) nach einer weiteren Differenzbereinigung durch den Ständerat wurde also auch
so erfüllt. 

Ebenso umstritten präsentierte sich die Ausgangslage zum Bundesbeschluss über die
Rahmenkredite für Armeematerial. Der Ständerat hatte sich uneingeschränkt hinter die
Fassung des Bundesrates gestellt. Im Nationalrat gab es hingegen vier Gegenanträge:
Einen Minderheitsantrag Meyer (sp, ZH) aus der FK-NR, wonach rund CHF 73 Mio.
eingespart werden sollten und auf Munitionskäufe verzichtet werden sollte – zu
genehmigen wäre demnach ein Gesamtkredit von CHF 669.5 Mio. gegenüber den von
der Regierung beantragten CHF 742 Mio. Drei weitere Minderheitsanträge stammten
von SiK-NR-Mitgliedern. Eine Minderheit I Seiler Graf (sp, ZH) wollte eine kleine
Einsparung von CHF 5.5 Mio. erzielen, indem auf die Panzerkanonen-
Mehrzweckpatronen verzichtet wird: «Eine Panzerschlacht ist [...] nun wirklich kein
wahrscheinliches Szenario», argumentierte die Zürcherin. Die Minderheiten II und III
wurden beide von Lisa Mazzone (gp, GE) angeführt. Zunächst wollte sie diverse
Einsparungen im Bereich «Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung»
vornehmen und so circa CHF 50 Mio. zurücklegen. Der letzte Antrag lautete auf einen
fast vollständigen Verzicht der Ausgaben für Munition, wobei sich der betreffende
Kredit auf CHF 25 Mio. reduzieren würde und der Gesamtkredit mit knapp CHF 596
Mio. um fast CHF 150 Mio geringer ausfiele, als die vom Ständerat genehmigte Version.
Die Mehrheit beider Kommissionen stellte sich hinter den Entwurf des Bundesrates, der
auch von der Ständekammer genehmigt worden war. Sämtliche Minderheitsanträge
blieben in den jeweiligen Abstimmungen ohne Chance, wobei die geschlossen
stimmenden Fraktionen der Grünen und der SP nichts ausrichten konnten. Letztlich
wurde der Bundesbeschluss mit 140 zu 39 Stimmen bei 11 Enthaltungen angenommen.

Während in der Folge das Immobilienprogramm einstimmig und ohne Gegenanträge
genehmigt wurde, gab es bezüglich der Ausserdienststellung von Waffensystemen eine
Stimme der Opposition. Franz Grüter wollte verhindern, dass die 12-cm-Minenwerfer
dem Alteisen zugeführt werden; ein Antrag, den seine Fraktion unterstützte. Diese
Festungsminenwerfer seien eine nachhaltige Unterstützung der beweglichen Truppen,
die an neuralgischen Punkten installiert worden waren. Eine Erhaltung dieser Systeme
erachtete der Antragsteller als finanziell tragbare Lösung. Mit 67 Stimmen, vorwiegend
aus der SVP-Fraktion, unterlag der Antrag im Plenum jedoch deutlich gegen 114
Stimmen (bei drei Enthaltungen). Der Bundesbeschluss über die Ausserdienststellung
von Waffensystemen wurde sodann mit 182 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung
genehmigt. 37

Bevölkerungsschutz

Die Totalrevision des BZG gelangte zuerst in den Nationalrat, dessen vorberatende SiK
im Januar 2019 erstmals dazu Stellung nahm. Die Kommission stand geschlossen hinter
der Vorlage, es gab jedoch einzelne Aspekte, die sie genauer geprüft haben wollte,
weswegen sie eine Subkommission einsetzte. Trotz der weitgehend positiven
Rückmeldungen aus dem Vernehmlassungsverfahren brachten die Kantone noch
Vorbehalte vor, namentlich die Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr
(RK MZF). Wichtige Fragen betrafen die Rechtsetzungsdelegation, die Transparenz der
Kostenfolgen sowie strategische Grundlagen, wo es teilweise grössere Differenzen gab.

Im Mai tagte die Kommission erneut, wobei die inzwischen erzielten Fortschritte der
Subkommission beraten wurden. Verschiedene Anliegen der Kantone wurden nun doch
noch in die Vorlage eingearbeitet und dem Nationalrat als Änderungsanträge
unterbreitet, so dass nun – in den Worten der Kommission – eine konsensfähige
Vorlage geschmiedet worden sei. Die Anpassungen fielen bei den
Partnerorganisationen, den Zivilschutzaufgaben, dem Durchdienermodell sowie bei den
Ersatzbeiträgen und der Kostenteilung an. 
Die Kommissionsmehrheit war der Ansicht, dass auch der Zivildienst als
Partnerorganisation benannt werden solle, dies würde ihrer Ansicht nach die
Durchhaltefähigkeit des Gesamtsystems erhöhen. Bei den Zivilschutzaufgaben
beantragte die Kommission dem Plenum eine Kehrtwende: Der skizzierte Sanitätsdienst
solle aus dem Entwurf gestrichen werden, weil es keine konzeptionellen Grundlagen zur
Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems in Krisenlagen gebe. Das vom Bundesrat
angestrebte Durchdienermodell stiess ebenfalls auf Ablehnung, da es eine erhebliche
Aufstockung an Diensttagen für Schutzdienstpflichtige bedeuten würde – hier
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unterstützte nur eine Minderheit die bundesrätliche Version. In Sachen Schutzräume
hatte sich eine längere Debatte entfacht, wobei letztlich der Status quo obsiegte. Eine
Änderung wurde also zunächst verworfen. Die Kommission war der Meinung, dass das
bisherige Modell den Schutz der Bevölkerung in Krisen- und Katastrophenlagen am
besten gewährleiste. Eine Kommissionsminderheit wollte eine Abschaffung der
Schutzräume-Pflicht beantragen. Die Finanzierung durch Bund und Kantonen wurde
dahingehend angepasst, als der Bund die Auslagen für das Personalinformationssystem
(PISA) tragen soll. Mit all diesen Anträgen war die Vorlage bereit für die Debatte durch
den Nationalrat in der Sommersession. 

Im Nationalrat löste die Vorlage denn auch eine lange Debatte aus.
Kommissionssprecher Müller (fdp, SG) erläuterte summarisch die Vorarbeiten der
Kommission. Die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen zeigten sich in einer
Sache unanim: Eintreten war unbestritten. Hüben wie drüben zeigte man sich von der
Notwendigkeit dieser Totalrevision überzeugt. Verschiedene Differenzen gab es aber
bei einzelnen Artikeln. CVP-Sprecher Paganini (cvp, SG) sprach noch vor der
Detailberatung einen wesentlichen Punkt in der vorparlamentarischen
Entscheidfindung an. Er bemängelte den Prozess und die nötig gewordene
Subkommission, die sich in mehreren Sitzungen mit dem Gesetzesentwurf zu befassen
hatte und die Rolle einer Vermittlerin zwischen Bund und Kantonen übernehmen
musste. Tatsächlich war es überraschend, dass einer weitgehend wohlwollenden
Vernehmlassung derart starke Opposition durch die Kantone folgte. 
In der Detailberatung galt es also zunächst sämtliche Anträge der Kommission und
allfälliger Minderheiten zu klären. Erster Punkt war die Nennung und die Rolle des
Zivildienstes im Bereich der Partnerorganisationen und deren Aufträge im Krisenfall.
Der Nationalrat folgte hier der Kommissionsminderheit und verzichtete auf Antrag von
Verteidigungsministerin Amherd auf die Erwähnung des Zivildienstes.
Ausschlaggebendes Argument war, dass Zivildienstleistende nicht über die nötige
Ausbildung und Ausrüstung verfügten und überdies in Notlagen auch gar nicht alarmiert
werden könnten, weil entsprechende Kanäle fehlten. Damit blieb der Kreis der
Partnerorganisationen unverändert und umfasst weiterhin die Polizei, die Feuerwehr,
das Gesundheitswesen, technische Betriebe und den Zivilschutz. Auch in weiteren
Punkten folgte das Plenum seiner Kommission. So wurde der vom Bundesrat
vorgesehene Sanitätsdienst aus der Vorlage gestrichen sowie die Kosten für das PISA
beim Bund belassen, statt die Kantone daran zu beteiligen. Die Möglichkeit des
Durchdienens wurde verworfen und die Möglichkeit, aus dem Dienst ausgeschiedene
Schutzdienstleistende wieder zu aktivieren, wurde nur für den Fall bewaffneter
Konflikte ermöglicht. Zudem beschloss der Nationalrat eine Verkürzung der
Dienstpflicht, sie soll neu vom 19. bis zum 36. Altersjahr gelten – hier ging der Rat mit
der Regierung einig. Die Schutzraumpflicht war ein weiterer Punkt, der debattiert
wurde. Letztlich wurde entgegen einem Antrag Glättli (gp, ZH) am bisherigen System
festgehalten; der Grundsatz «eine Person, ein Schutzplatz» soll weiterhin bestand
haben. Weitere Minderheitenanträge blieben chancenlos. Eine Minderheit Seiler Graf
(sp, ZH) wollte eine Meldepflicht für Störfälle an kritischen Infrastrukturen einführen,
womit sie vor allem auf die Herausforderungen und Bedrohungen im Cyberbereich
fokussierte und eine «Kultur des Risikomanagements» vorantreiben wollte. Bundesrätin
Amherd gab hierzu zu bedenken, dass derlei Fragen in der Bearbeitung der Nationalen
Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen 2018-2022 bereits angegangen würden.
Die Argumentation der Kommissionsmehrheit, dass so ein Aspekt nicht in das BZG
gehöre, verfing offenbar. 
Letztlich wurde der nationalrätliche Entwurf mit 181 Stimmen einstimmig dem Ständerat
überwiesen. Gegen den Willen der Regierung entschied sich der Rat zudem, die Motion
Müller (fdp, SG; Mo. 14.3590) bezüglich der Ausgestaltung der Wehrpflichtersatzabgabe
für Zivilschutzleistende nicht abzuschreiben. 38
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

In der Frühlings- und in der Dezembersession nahm der Nationalrat stillschweigend
zwei Postulate an, die den Schutz der digitalen Infrastruktur einerseits und den Schutz
ihrer Nutzer andererseits forderten. Ein Postulat Darbellay (cvp, VS) wünschte – unter
Einbezug aller Sicherheitskräfte, einschliesslich der Armee – die Erarbeitung eines
Konzepts zum Schutz der digitalen Infrastrukturen der Schweiz. Das Postulat Schmid-
Federer (cvp, ZH) (11.3906) verlangte vom Bundesrat die Prüfung eines umfassenden
Grundlagengesetzes für die Datenverkehrsnetze (IKT-Grundlagengesetz). 39

POSTULAT
DATUM: 23.12.2011
SUZANNE SCHÄR

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Der Ständerat hatte einen Beschluss im Sinne der Kantone gefasst, jedoch war die
Differenzbereinigung in Sachen Restfinanzierung von Pflegeleistungen damit noch
nicht abgeschlossen. Von Beginn weg war klar, dass der Nationalrat wieder Differenzen
offen lassen würde; zur Debatte standen ein Antrag der SGK-NR, den man als
«Festhalten, aber..» bezeichnen könnte, sowie ein Minderheitsantrag Heim (sp, SO) auf
Festhalten am ursprünglichen Beschluss des Nationalrates. 
Die Kommissionsmehrheit wollte den umstrittenen Passus um einen neuen Satz
ergänzen. Demnach soll der Standortkanton der Leistungserbringenden nach wie vor
die Rahmenbedingungen für die Restfinanzierung festlegen; neu war jedoch, dass
gegebenenfalls anderslautende Bedingungen in interkantonalen Vereinbarungen
definiert werden können. Damit liege das finanzielle Risiko zwar noch immer bei den
Wohnsitzkantonen, jedoch könnten bilaterale Verträge den Unsicherheiten Abhilfe
schaffen, erklärte die Kommission. Die Version des Ständerats sei hingegen nicht
tragbar, weil damit Patientinnen und Patienten möglicherweise umziehen müssten, falls
in ihrem Heimatkanton wieder Plätze in Pflegeheimen frei würden. Barbara Schmid-
Federer (cvp, ZH) sah im neuen Vorschlag eine neue Kompromisslösung und verkaufte
ihn als Schritt auf den Ständerat zu.  
Bea Heim eröffnete die Debatte im Nationalrat in der Sommersession 2017 und
unterstrich dabei die Bedeutung des Geschäftes. Man müsse sich um die Interessen der
Pflegebedürftigen kümmern und nicht um jene der Kantone. Sie erinnerte an die
Abstimmung nach der ersten nationalrätlichen Debatte, die mit 165 Stimmen
einstimmig eine Lösung hervorgebracht hatte, in der eine freie Wahl des Pflegeheims
festgelegt wurde. Dies sei einer freien Wohnsitzwahl auch im pflegebedürftigen Alter
gleichzusetzen, erklärte sie. Faktisch, so Heim weiter, bliebe es mit dem
ständerätlichen Vorschlag bei der Situation, dass nur wohlhabende Personen die
Möglichkeit hätten, in ein ausserkantonales Pflegeheim zu ziehen, beispielsweise um in
der Nähe ihrer Angehörigen zu sein. Das Finanzierungsrisiko bliebe so bei den
Patientinnen und Patienten. Gesundheitsminister Berset gab in der Debatte zu
Protokoll, dass die Regierung die Variante des Ständerats bevorzuge. Für die
Kommission äusserte sich abschliessend Ruth Humbel (cvp, AG), die verdeutlichte, dass
die ständerätliche Lösung analog jener bei den Ergänzungsleistungen im Sinne einer
freien Wahl des Pflegeheims durch die Pflegebedürftigen nicht zielführend sei. In der
Folge zog das Plenum den Vorschlag der SGK-NR dem Minderheitsantrag Heim auf
Festhalten an der ursprünglichen Version des Nationalrats mit 132 zu 51 Stimmen (bei
einer Enthaltung) vor. 40
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Ärzte und Pflegepersonal

Mit einem im Juni des Berichtsjahres vom Nationalrat überwiesenen Postulat Schmid-
Federer (cvp, ZH) wird der Bundesrat beauftragt zu prüfen, wie die rechtlichen
Rahmenbedingungen für Pendelmigrantinnen, die in Schweizer Privathaushalten
Altersbetreuungsdienste leisten, verbessert werden können. Es ist beobachtet worden,
dass Care-Arbeit zunehmend durch Pendelmigrantinnen aus Deutschland und den
osteuropäischen EU-Staaten übernommen wird. Die geltenden rechtlichen
Rahmenbedingungen für diesen neu entstandenen Arbeitsmarkt seien diffus, teilweise
lückenhaft und böten ungenügenden Arbeitnehmerschutz. Die Postulantin merkte an,
dass mit einer zunehmenden Nachfrage nach Betreuungspersonal in Privathaushalten
der Erlass rechtlicher Rahmenbedingungen unerlässlich sei. Der Bundesrat teilte das
Anliegen uneingeschränkt und beantragte dessen Annahme, die durch den Rat
stillschweigend erfolgte. 41

POSTULAT
DATUM: 15.06.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die SGK des Nationalrates forderte den Bundesrat in einer Motion auf, das
Bundesgesetz über die Krankenversicherung so zu ändern, dass Praktikumsplätze in
privaten Praxen und ausserklinischen Bereichen im Rahmen der Ausbildung für
nichtuniversitäre Gesundheitsberufe ermöglicht werden. Dadurch soll der sinkenden
Anzahl von Ausbildungsplätzen bei steigendem Personalbedarf Rechnung getragen
werden. Gegenwärtig dürfen Praktika nicht von privaten Praxen oder anderen
ambulanten Leistungserbringern angeboten werden, was vor allem für Studierende
diverser Fachhochschul-Studiengänge ein Problem darstelle. Vier Punkte sollen
deswegen mit einer Neuregelung angegangen werden: Die Sicherstellung des
Kompetenzenerwerbs, der in vielen Fachrichtungen zu einem relevanten Anteil in
Praktika gewonnen wird; das Angebot an Praktikumsplätzen hoch halten, denn in den
problematischen Studiengängen wird bereits ein Numerus clausus angewendet, was
den Fachkräftemangel noch anheizt; ebendiesem Fachkräftemangel Einhalt gebieten,
indem eine erhöhte Zahl von Praktikumsplätzen die Ausbildung in der Schweiz stärkt
(wie im Rahmen von Gesundheit 2020 vorgesehen); und eine Gleichberechtigung von
stationärem und ambulanten Bereich erzielen, da die Ausbildungskosten in diesen
beiden Sparten gemäss Tarifkalkulation im KVG nicht gleichmässig abgegolten werden
können. Die Motion war kommissionsintern umstritten, denn fast die Hälfte der 25-
köpfigen Kommission stellte sich mit dem Antrag auf Ablehnung gegen das Anliegen.
Der Bundesrat teilte grundsätzlich die Sorgen und Vorschläge zur Lösung der
geschilderten Problematik, er sah aber den Weg über das KVG als den falschen an. Die
OKP sei eine Sozialversicherung und deswegen nicht geeignet, um Ausbildungen zu
finanzieren. Die OKP sei dazu da, Kosten für medizinische Leistungen zu decken.
Leistungen, die aufgrund des Risikos Krankheit anfallen, um Diagnosen zu stellen und
um Behandlungen durchzuführen. Das durch die Prämien angehäufte Kapital solle nicht
dazu dienen, Ausbildungskosten mitzutragen. Weil Fachkräftemangel, zu wenige
Ausbildungsplätze sowie eine Ungleichbehandlung der Bereiche erkannt wurden, zeigte
sich die Regierung aber bereit, den Kantonen bei der Lösungsfindung beizustehen und
dem Parlament Bericht zu erstatten.
Im Nationalratsplenum wurde die Motion nur kurz behandelt und
Kommissionssprecherin Schmid-Federer (cvp, ZH) brachte in ihrer Begründung für die
Motion vor allem die Sorge um den Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich zum
Ausdruck, der zwar immer wieder zur Sprache käme, gegen den aber auch im Parlament
jeweils nicht viel Konkretes unternommen werde. Mit diesem Vorstoss könne ein Schritt
gegangen werden, der erst noch kostenneutral umgesetzt werden könnte. Gegen den
Vorstoss stand Raymond Clottu (svp, NE) ein, der die Meinung des Bundesrats teilte,
dass keinesfalls die OKP als Finanzierungskanal herhalten dürfe. Gleich argumentierte
Bundesrat Berset, der die Meinung der Regierung vertrat und gegen die Motion warb,
die allerdings mit 92 zu 89 Stimmen und 3 Enthaltungen knapp angenommen und damit
dem Ständerat zur Weiterbearbeitung überlassen wurde. 42
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Suchtmittel

Ob sogenannte Komatrinker Aufenthalte in Spitälern oder Ausnüchterungszellen
selber bezahlen müssen, ist seit 2010 Gegenstand parlamentarischer Beratungen. Eine
parlamentarische Initiative Bortoluzzi (svp, ZH) sollte jedenfalls auf eine entsprechende
Regelung hinwirken. Der Vorstoss wurde zunächst von beiden
Gesundheitskommissionen unterstützt, ehe er 2014 erstmals im Plenum des
Nationalrats traktandiert wurde. Damals liess man sich jedoch noch nicht auf eine
Diskussion ein, um noch weiterführende Arbeiten abwarten zu können. So gelangte der
Vorstoss nach der Fristerstreckung erst im Winter 2015 auf die Agenda der
Volkskammer. Und die Debatte hatte es in sich, sie war nicht nur lang, sondern auch
sehr emotional. Am Ende obsiegte der SGK-Antrag auf Abschreibung der Initiative, das
Anliegen wurde damit verworfen.

Mit der Initiative sollte das KVG derart angepasst werden, dass durch exzessiven
Alkoholkonsum resultierende Spitalaufenthalte (resp. Behandlungen in den
Notaufnahmen) zulasten der Verursacher, also der „Trinker“ abgerechnet werden.
Nachdem diesem Vorstoss Folge gegeben wurde, hatte die SGK eine Subkommission
eingesetzt und diese beauftragt, einen Entwurf auszuarbeiten. Zwischen Ende Juni und
Ende Oktober 2014 wurde dazu eine Vernehmlassung durchgeführt. Von 92
eingegangenen Stellungnahmen lehnte ein Grossteil den Entwurf ab, mit
unterschiedlichen Argumenten. Unter anderem wollte man keinen Systemwechsel im
KVG durch Einführen der Verschuldensfrage, zudem bezweifelte man die Wirksamkeit
der Massnahme. Unklare Kostenentwicklung sowie eine Befürwortung alternativer
Massnahmen im Bereich Prävention waren weitere Argumente dagegen. Trotz dieser
Abwehrhaltung, vor allem der Kantone, übergab die SGK-NR den Erlassentwurf
unverändert zusammen mit dem Vernehmlassungsbericht an den Bundesrat (allerdings
mit 13 zu 11 Stimmen und einer Enthaltung knapp). Die Kommission war also damals
noch für diese Gesetzesänderung.
Daraufhin veröffentlichte die Regierung ihre Stellungnahme im Sommer 2015. Dort
wurde dargelegt, dass der Erlassentwurf vom Bundesrat in vorliegender Form nicht
unterstützt wurde. Ursächlich dürfte auch die Skepsis aus der Vernehmlassung gewesen
sein. Jedoch war dies nicht der einzige Grund, wie der Bundesrat wiederholt
bekräftigte. Auch mit Verweis auf seine frühere Haltung in ähnlichen Geschäften
machte er deutlich, dass er nicht Hand biete für einen Systemwechsel im KVG. Überdies
seien wichtige Programme unterwegs, um Alkoholsucht zu begegnen, so zum Beispiel
das Nationale Programm Alkohol oder auch die Revision der Alkoholgesetzgebung.
Mit diesem Gegenwind hatte die SGK ihre sessionsvorbereitende Sitzung zu bewältigen,
wo sie eine Kurskorrektur vornahm. Sie schwenkte um und war fortan mehrheitlich
gegen den Erlass. Neben dem Systemwechsel war auch die Wirksamkeit der Massnahme
unklar und führte darum zur Ablehnung. So sei denkbar, dass Personen in wirtschaftlich
prekären Verhältnissen auf eine Behandlung verzichteten, was beispielsweise zu hohen
Folgekosten führen würde. Weiter war unklar, ob nur jugendliche Komatrinker gemeint
sind oder auch ältere Alkoholkonsumierende. Die nicht definierbare Kostenfolge sollte
ebenfalls als kritisches Argument ins Feld geführt werden. Gegen die Abschreibung
wehrte sich eine Minderheit Frehner (svp, BS), die sich von der Notwendigkeit der
Gesetzesänderung überzeugt zeigte. Betroffene müssten in die Pflicht genommen
werden, was eine Stärkung der Eigenverantwortung bedeutete. Steigende Kosten im
Gesundheitswesen rechtfertigten überdies einen solchen Schritt.

Es waren dieselben Argumente für und wider den Erlassentwurf, die in der Debatte
abermals vorgebracht wurden. Kommissionssprecherin Schmid-Federer (cvp, ZH)
brachte einen wichtigen Punkt zur Sprache. Es war bis anhin schon möglich, dass die
Kantone die Kosten einer alkoholbedingten Hospitalisierung den Patienten in Rechnung
stellen, dies würde auf jeden Fall so bleiben. Mit der Ablehnung der Initiative würde
bloss die Pflicht der Kostenabwälzung umgangen. Weiterhin läge es also in der
Kompetenz der kantonalen Legislative, dergleichen zu beschliessen. Ihr Gegenspieler in
dieser Sache war Nationalrat de Courten (svp, BL), der sowohl die
Kommissionsminderheit, als auch die SVP-Fraktion vertrat. Er wollte das Ziel der
parlamentarischen Initiative nicht aus den Augen verlieren und dem Erlass zum
Durchbruch verhelfen. Es könne nicht sein, dass Personen durch ein „absichtliches
Besäufnis“ der Allgemeinheit zur Last fallen. Er kritisierte überdies auch die Haltung der
Kommission, die nach ihrer vormaligen Unterstützung die Initiative nun fallen lassen
wollte. Die Diskussion zog sich hin, von rechts wurde der Entwurf gelobt, von links als
„eine der wohl absurdesten Vorlagen, die es im Rat je so weit geschafft“ haben,
bezeichnet (Steiert (sp, FR)).
Es kam schliesslich zu einem einigermassen knappen Resultat von 97 Stimmen für die
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Abschreibung der Initiative und 85 dagegen, elf Nationalrätinnen und Nationalräte
enthielten sich. Das Geschäft wurde damit versenkt. Es waren die fast geschlossen
stimmenden Fraktionen der SVP und der FDP, die in der Ausmarchung unterlagen. Acht
von elf Unentschiedenen gehörten der FDP-Liberalen Fraktion an. 43

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Der Nationalrat überwies ohne Diskussion ein Postulat Schmid-Federer (cvp, ZH), das
den Bundesrat beauftragt, die Auswirkungen der Franchise auf die Inanspruchnahme
medizinischer Leistungen zu prüfen. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf die
Frage gelegt werden, ob untere Einkommensklassen und kinderreiche Familien hohe
Franchisen wählen, um Prämien zu sparen und dann eher auf medizinische Leistungen
verzichten. 44

POSTULAT
DATUM: 27.09.2013
FLAVIA CARONI

Ende Juni 2017 veröffentlichte der Bundesrat in Erfüllung des Postulats Schmid-
Federer (cvp, ZH) einen Bericht zu den Auswirkungen der Franchisenhöhe auf die
Inanspruchnahme medizinischer Leistungen. Darin stütze er sich hauptsächlich auf
eine wissenschaftliche Studie von B,S,S, eines privaten Forschungsinstituts. Die Studie
stellte fest, dass nur die ordentliche und die Maximalfranchise für die Versicherten
finanziell attraktiv seien. Obwohl die übrigen Franchisen immer seltener verwendet
würden, käme es häufig vor, dass Personen trotz geringer Leistungsbezüge die
ordentliche Franchise wählten. Insgesamt entschieden sich „vor allem Versicherte mit
schlechter Gesundheit und tiefem Einkommen” für die ordentliche Franchise, so der
Bundesrat in seinem Bericht. Dass die Versicherer bei zunehmender Franchisehöhe
tiefere Nettoleistungen erbringen müssen, liege gemäss der Studie insbesondere an der
Selbstselektion: Gesündere Personen wählten üblicherweise die höchste Franchise.
Verhaltensänderungen der Versicherten sowie eine Verlagerung der Kosten auf die
Versicherten durch eine höhere Kostenbeteiligung würden zur Senkung der
Nettoleistungen beitragen, seien jedoch sekundär. Keinen Anklang bei den Versicherten
fand gemäss einer im Bericht zitierten Umfrage von Ecoplan die Idee der
parlamentarischen Initiative Borer (Brand), nur mehrjährige Wahlfranchisen zu
erlauben. Dies solle verhindern, dass eine Person aufgrund einer erwarteten hohen
Leistung vorübergehend eine tiefere Franchise wählt. 

Insgesamt betonte der Bundesrat in seinem Bericht, dass die Befunde der Studien eine
grundsätzliche Befürwortung des aktuellen Systems nahelegen. Es sei aber sinnvoll, bei
den mittleren Franchisen einige Korrekturen anzubringen, um diese finanziell
attraktiver zu machen. Dazu müsste „der Franchiserabatt in Abhängigkeit der
Franchisehöhe abgestuft werden”. Der Maximalrabatt solle daher bei den höchsten
Franchisen nur noch 50 Prozent des zusätzlich übernommenen Risikos betragen und
entsprechend um CHF 440 pro Jahr reduziert werden. Die Rabatte der übrigen
Franchisen würden abgestuft, so dass der Rabatt der niedrigsten Franchise weiterhin
bei 80 Prozent zu liegen komme. Dies sei insofern gerechtfertigt, als gemäss der B,S,S-
Studie die Einsparungen der Krankenversicherer für die höheren Franchisen nicht
aufgrund von Verhaltensänderungen, sondern aufgrund der Selbstselektion der
gesunden Personen zustande komme. Dieser Entscheid stiess in den Medien, aber auch
bei den Krankenversicherern, auf grosse Kritik, wobei insbesondere die möglichen
negativen Auswirkungen durch eine seltenere Wahl der höchsten Franchise sowie die
Schwächung der Selbstverantwortung kritisiert wurden. 45

BERICHT
DATUM: 28.06.2017
ANJA HEIDELBERGER

01.01.90 - 01.01.20 28ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Soziale Gruppen

Asylpolitik

Bien que les mesures urgentes relatives à la révision de la loi sur l’asile soient entrées
en vigueur un jour après leur approbation par les chambres, soit le 29 septembre 2012,
les jeunes Verts ont déposé un référendum muni de 63 224 signatures en janvier de
l’année sous revue. Rappelons que ces fameuses mesures urgentes sont au nombre de
cinq : la possibilité pour le gouvernement de réquisitionner des installations de la
Confédération sans l’autorisation des communes ou des cantons pour une durée de
trois ans en échange d’une contribution financière, la création de centres spécifiques
où seront logés les requérants qualifiés de récalcitrants, la possibilité pour le
gouvernement d’effectuer des tests pilotes visant une accélération des procédures,
l’exclusion du critère de « déserteur » comme motif d’asile, mesure visant
particulièrement les requérants érythréens, et enfin, l’impossibilité de déposer une
demande d’asile dans une ambassade suisse. Le comité référendaire s’oppose
principalement à ces deux dernières mesures. La division entre le camp du oui et celui
du non a suivi le clivage traditionnel gauche-droite (PLR, PDC, UDC, PBD, PEV,
Vert’libéraux contre les Verts et le PS). Le début de campagne a été marqué par un
certain malaise au sein du PS. En effet, le parti à la rose ne s’était pas engagé pour la
récolte de signatures, craignant que cette initiative ne fasse le lit de l’UDC. Le
référendum ayant abouti, les socialistes n’ont pas eu d’autre choix que de s’engager
auprès des référendaires, un engagement évidemment contraire à celui de leur
représentante au gouvernement Simonetta Sommaruga. Pour en rajouter, la conférence
de presse marquant le début de la campagne a réuni des membres des Verts et de
différentes ONG, mais aucun membre du PS n’avait été convié à cet événement. Le
parti s’est cependant engagé pour la suite de la campagne. Suite à la décision des
Femmes PDC d’accepter le référendum, le PDC, leader de la campagne du comité « oui
à une politique d’asile qui fonctionne », s’est également trouvé en porte-à-faux. Les
dissidences au sein du parti se sont renforcées notamment suite à la médiatisation de
la position des églises, opposées à la révision de la loi. Ces tensions ont abouti à un
appel aux valeurs fondamentales lancé par une frange du PDC, dont Anne Seydoux-
Christe (pdc, JU), Jacques Neirynck (pdc, VD) et Barbara Schmid-Federer (pdc, ZH).
L’offense n’a pas déstabilisé Christophe Darbellay (pdc, VS), qui bien que favorable aux
tours de vis de l’asile, s’est déclaré « tout aussi chrétien que la Conférence des
évêques ». Quant à la fameuse aile humaniste du PLR, elle n’a que faiblement exprimé
son désaccord avec le parti mère. Des acteurs moins habitués à la scène politique ont
également fait entendre leur voix. Ainsi, plus de 70 cinéastes suisses, dont Alain Tanner,
Fernand Melgar ou Ursula Meier, ont lancé un appel à refuser les durcissements de
l’asile.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.01.2013
EMILIA PASQUIER

Familienpolitik

En septembre 2008, la députée Schmid-Federer déposait une motion demandant un
congé parental partiel. Elle souhaitait que le congé financé par l'allocation perte de
gains (APG) de 14 semaines soit librement réparti entre les deux parties parentales, à
l'exception de l'interdiction légale de travailler, réservée à la mère. Le Conseil fédéral
s'est opposé à la motion, qui a été classée car le conseil n'a pas achevé son examen
dans le délai réglementaire de deux ans. Cette motion s'ajoute à une longue liste
d'objet parlementaires plebiscitant un congé parental.

MOTION
DATUM: 01.10.2010
SOPHIE GUIGNARD

Ohne Erfolg war eine Motion Schmid-Federer (cvp, ZH) zur Einführung eines
unbezahlten Vaterschaftsurlaubs. Damit sollte sichergestellt werden, dass Väter einen
Anspruch auf eine unbezahlte Freistellung von maximal vier Wochen haben, um die
frühkindliche Entwicklung mitzuerleben und die Mutter zu entlasten. Die Motion fand
im Nationalrat keine Mehrheit und wurde abgelehnt. Eine ähnliche Forderung stellte
der Dachverband der Arbeitnehmer Travailsuisse im Mai. Er verlangte 20 Tage Ferien für
alle Väter nach der Geburt eines Kindes und eine Erwerbsersatzrate von 80 Prozent des
Lohnes. Die Finanzierung sollte nach Ansicht des Verbands über die
Erwerbsersatzordnung (EO) gesichert werden. 46

MOTION
DATUM: 30.09.2011
ANITA KÄPPELI
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Lors de la session d'été 2017, le Conseil national a rejeté trois postulats des députées
Schmid-Federer (15.3722), Bertschy (15.3768) et Quadranti (15.3680), demandant tous
une analyse coûts/bénéfices des modèles de congé parental. A chaque fois, la
chambre basse a suivi l'avis du Conseil fédéral. En effet, un rapport du 30 octobre 2013
remplit dans les grandes lignes les requêtes des différentes députées, rendant
dispensable la rédaction d'une nouvelle étude. 47

POSTULAT
DATUM: 07.06.2017
SOPHIE GUIGNARD

Kinder- und Jugendpolitik

Der Nationalrat überwies ein Postulat Fiala (fdp, ZH), welches auf die finanzielle
Gefährdung des telefonischen Jugendberatungsangebots der Pro Juventute hinweist.
Nationalrätin Fiala fordert damit den Bundesrat auf, abzuklären, ob die fehlenden
Gelder durch das Bundesbudget gedeckt werden könnten und inwiefern eine finanzielle
Zusammenarbeit der Organisation mit dem Bund und den Kantonen sinnvoll wäre.
Bekämpft wurde das Anliegen vonseiten der SVP, aus deren Fraktion 54 der insgesamt
60 Gegenstimmen stammten. Das mit diesem Geschäft verwandte, von Schmid-Federer
(cvp, ZH) eingereichte Postulat mit dem Titel „Pro Juventute. Beratung und Hilfe 147“
stand am selben Tag ebenfalls zur Debatte. Es fordert ebenfalls die Prüfung von
zusätzlichen Unterstützungsleistungen durch den Bund für das Beratungsangebot der
betroffenen Organisation. Wie bereits Nationalrätin Fiala rief die Verfasserin des
Postulats den Bundesrat zu einer tripartiten Kooperation auf, um Pro Juventute
langfristig zu fördern. Mit den beinahe identischen Mehrheitsverhältnissen wurde auch
das Postulat Schmid-Federer an den Bundesrat überwiesen. 48

POSTULAT
DATUM: 31.12.2011
ANITA KÄPPELI

C'est à l'aide d'un postulat que la députée Schmid-Federer (pdc, ZH) entend renforcer
l'encouragement précoce. La conseillère nationale part du constat que les enfants de
familles défavorisées ne sont souvent pas assez aidés sur le plan social, ce qui a pour
conséquence pour plus tard de les rendre parfois dépendants des services sociaux de
l'Etat. Mettre en place dès le début de leur existence des mesures permettant aux
parents de concilier vie familiale et professionnelle ou encore des soutiens au niveau
de la scolarité permettraient de pallier à ces lacunes. Les compétences pour
l'encouragement précoce se trouvant entre les mains des communes et des cantons, il
est selon la démocrate-chrétienne zurichoise nécessaire pour le Conseil fédéral
d'élaborer un rapport dressant le bilan de toutes les mesures prises en ce sens. En la
personne du responsable du département de l'Intérieur Alain Berset, le Conseil fédéral
s'est opposé au postulat. En effet, en 2018 sortira le rapport du Programme national de
prévention et de lutte contre la pauvreté. Ce sera, selon le Conseiller fédéral Berset,
l'occasion d'y inclure les interrogations soulevées par le postulat. Le vote s'est révélé
très serré, puisque le non ne l'a emporté que de 96 voix contre 92, sans abstentions. 49

POSTULAT
DATUM: 02.05.2017
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Berufsbildung

Par 112 voix contre 73 et sans abstentions, le Conseil national a accepté un postulat
Schmid-Federer pour plus de places de stage de découverte dans les domaines MINT.
Selon elle, pour pallier au manque de main-d’œuvre qualifiée dans les domaines des
Mathématiques, Informatique, sciences Naturelles et Techniques (MINT), il est
important que les futurs apprenti.e.s puissent se faire une idée du métier avant de se
décider pour un stage ou un apprentissage. Des stages de quelques jours seraient,
selon la députée PDC, un bon moyen de faire cette découverte. Le Conseil fédéral
s'était opposé au postulat, estimant que c'était une ingérence étatique trop importante
dans les affaires des entreprises. 50

POSTULAT
DATUM: 15.06.2017
SOPHIE GUIGNARD
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Im November 2018 erschien der Bericht «Mehr Schnupperlehrstellen in den MINT-
Berufen» in Erfüllung des Postulats Schmid-Federer (cvp, ZH). Der Bundesrat hielt darin
fest, dass die Schnupperlehren für die Stellensuchenden ein wichtiger Bestandteil im
Berufswahlverfahren seien. Letztlich stehe es den einzelnen Betrieben und Firmen aber
frei, wie sie das Rekrutierungsverfahren gestalten würden und ob eine Schnupperlehre
dazu gehöre. Eingriffe von staatlicher Seite in diesen Rekrutierungsprozess könnten aus
Sicht des Bundesrats die Ausbildungsbereitschaft von Unternehmen mindern und
wären damit kontraproduktiv. Aus einer für den Bericht durchgeführten Umfrage sei
zudem auch deutlich geworden, dass die Schnupperlehren nur einen Teil des
Rekrutierungsprozesses darstellten. So seien etwa die Berufsberatung oder das Berufs-,
Branchen- und Firmenimage ebenso wichtig.
Obwohl der Bundesrat folglich nicht direkt einzugreifen gedenke und keinen
Handlungsbedarf sehe, sei er aber angesichts des Fachkräftemangels in den MINT-
Berufen weiterhin bemüht, in enger Abstimmung mit der EDK und über die Akademien
der Wissenschaften das Interesse von Jugendlichen an MINT-Fächern zu wecken. In der
BFI-Periode 2013–2016 hätten die Akademien der Wissenschaften eine
Koordinationsaufgabe bei privaten und öffentlichen MINT-Förderinitiativen
übernommen sowie zur besseren Vernetzung der MINT-Akteure beigetragen. Diese
Aufgabe werde in der BFI-Periode 2017–2020 weitergeführt.
Im Sommer 2019 schrieb der Nationalrat das Postulat «Mehr Schnupperlehrstellen in
den MINT-Berufen» ab. Er folgte damit dem Antrag des Bundesrates, der das Postulat
durch die Publikation des gleichnamigen Berichts als erfüllt betrachtete. 51

POSTULAT
DATUM: 21.11.2018
BERNADETTE FLÜCKIGER

Hochschulen

Der Nationalrat überwies im Berichtsjahr ein Postulat Noser (fdp, ZH), welches den
Bundesrat beauftragt, Massnahmen zu prüfen, mit denen eine gesamtschweizerische
Exzellenzförderung auf den Stufen Bachelor und Master aufgebaut werden kann.
Ebenfalls gutgeheissen hat er ein Postulat Schmid-Federer (cvp, ZH) für eine
Verbesserung der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung. Die Regierung muss im
Rahmen der Botschaft für Bildung, Forschung und Innovation 2013-2016 aufzeigen, mit
welcher Strategie und welchen Massnahmen die wissenschaftliche
Nachwuchsförderung durch Bundesmittel gezielt verbessert werden könnte. 52

POSTULAT
DATUM: 18.03.2010
ANDREA MOSIMANN

Medien

Neue Medien

Der Nationalrat und der Ständerat nahmen zwei fast gleich lautende Postulate Schmid-
Federer (cvp, ZH) und Forster-Vannini (fdp, SG) (Po. 09.3521) an, in welchen ein Bericht
zum Gefährdungspotenzial von Internet und Online-Games gefordert wird.
Insbesondere soll das Ausmass von exzessiver Internetnutzung (Online-Sucht) in der
Schweiz und das damit verbundene Gefährdungspotenzial untersucht werden. Zudem
sollen dem Bundesamt für Gesundheit Ressourcen zur Prävention in diesem Bereich
zugeteilt werden. 53

POSTULAT
DATUM: 25.09.2009
SABINE HOHL

Im September nahm der Ständerat eine Motion von Ivo Bischofberger (cvp, AI) an,
welche die Schaffung gesetzlicher Grundlagen für ein koordiniertes Vorgehen gegen
Internetkriminalität und im Bereich des Jugendmedienschutzes unter der Führung des
Bundes fordert. Bislang sind diverse Bundes-, aber auch interkantonale und kantonale
Stellen und Sondereinrichtungen mit entsprechenden Präventions- und
Schutzaufgaben sowie mit der Strafverfolgung betraut. Der Nationalrat wird die Motion
2011 behandeln. Bereits im Sommer hatte Nationalrätin Barbara Schmid-Federer (cvp,
ZH) eine parlamentarische Initiative (Pa. Iv. 10.473) mit gleicher Forderung eingereicht,
die im Berichtsjahr noch nicht zur Verhandlung ins Plenum gelangt war. 54

MOTION
DATUM: 16.09.2010
SUZANNE SCHÄR
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

An ihrer Delegiertenversammlung am 26. April in Belp (BE) diskutierte die CVP
kontrovers über den Gesundheitsartikel. Die CVP-Delegierten beschlossen die Nein-
Parole mit 165 zu 63 Stimmen, dies trotz des Einsatzes für die Vorlage durch
Krankenkassenlobbyisten innerhalb der Partei, wie der für Santésuisse tätigen
Nationalrätin Ruth Humbel (AG). Vor allem die Delegierten aus der Romandie lehnten
den Gesundheitsartikel fast geschlossen ab. Aber auch alle amtierenden CVP-
Gesundheitsdirektoren waren dagegen. Das Hauptargument gegen den
Gesundheitsartikel war, dass man den Krankenkassen nicht Steuergelder überlassen
sollte, ohne dass diese einer demokratischen Kontrolle unterstehen würden. Zur SVP-
Einbürgerungsinitiative beschlossen die Delegierten mit 272 zu 13 Stimmen die Nein-
Parole. Die CVP besetzte zudem ihr erweitertes Präsidium mit 11 Mitgliedern (darunter
der Fraktionspräsident Urs Schwaller als Mitglied von Amtes wegen). Parteipräsident
Darbellay wurde bestätigt, ebenso die bisherigen Präsidiumsmitglieder Dominique de
Buman (FR), Ida Glanzmann (LU), Lucrezia Meier-Schatz (SG), Luigi Pedrazzini (TI) und
Heidi Z’Graggen (UR). Glanzmann wurde als Nachfolgerin von Bruno Frick zudem neben
de Buman zur Vizepräsidentin der CVP Schweiz gewählt. Zu neuen
Präsidiumsmitgliedern wurden in einer Kampfwahl Pirmin Bischof (SO), Kathrin Amacker
(BL), Barbara Schmid-Federer (ZH) und Patricia Mattle (SG) bestimmt, letztere als
Vertreterin der Jungen CVP. Die ebenfalls kandidierenden Ruth Humbel (AG) und
Gerhard Pfister (ZG) hatten das Nachsehen. 55

PARTEICHRONIK
DATUM: 26.04.2008
SABINE HOHL

Wie bereits im Vorjahr war die Asylpolitik auch im Berichtjahr Anlass für parteiinterne
Differenzen. Für die am 9. Juni zur Abstimmung stehende Revision des Asylgesetzes
hatten die Delegierten mit 146 zu 28 Stimmen zwar die Ja-Parole gefasst, die CVP-
Frauen empfahlen allerdings ein Nein. Zudem engagierten sich einige CVP-
Exponentinnen und Exponenten – darunter etwa die Ständerätin Anne Seydoux (JU) und
die Nationalräte Jacques Neirynck (VD) und Barbara Schmid-Federer (ZH) – in einem
„Grundwerte-Apell“ für mehr Augenmass und Fairness im Asylbereich. In der Zeitung
„Blick“ war von der „CVP-Linken“ die Rede, die „Darbellays Rechtsdrall stoppen“ wolle.
Die CVP Waadt drohte gar mit einem Austritt aus der Mutterpartei, sollte der
Rechtsrutsch innerhalb der Partei noch weiter gehen. Nur kurz nach dem Urnengang im
Juni, an dem die Revision angenommen wurde, präsentierte die CVP ein aktualisiertes
Positionspapier, in dem neben der Gleichbehandlung der Flüchtlinge bei der
Arbeitsvermittlung, weiteren Bundeszentren und unentgeltlichem Rechtsschutz für
Asylsuchende auch eine Erteilung ordentlicher, jährlich zu prüfender
Aufenthaltsbewilligungen gefordert wurden. Mit der Schaffung von 3 000 Stellen bei
den Kantonalpolizeien und weniger Hürden für bedingte Strafen solle der
Kriminaltourismus besser bekämpft werden. Die in Vorgängerpapieren geforderte DNA-
Datenbank oder die Eingrenzung der Aufenthaltsorte für Personen mit negativem
Asylentscheid fanden sich im neuen Papier nicht mehr. 56

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 14.06.2013
MARC BÜHLMANN

Die Familienpolitik sollte auch im Berichtjahr für die CVP ein wichtiges Thema sein. Das
relativ deutliche Volksmehr für den am Ständemehr gescheiterten Familienartikel, bei
dem die CVP Pate gestanden hatte, wurde als Ermunterung aufgefasst, am Thema dran
zu bleiben. Dies obwohl die befürwortenden Parteien der CVP vorwarfen, sich zu wenig
für den Verfassungsartikel eingesetzt zu haben. Gesellschaftspolitische Themen würden
stets mehrere Anläufe brauchen, erwiderte die CVP die Vorwürfe. Die
Christdemokraten selber hatten 2012 für ihre beiden Familien-Initiativen die nötigen
Unterschriften eingereicht. Der Bundesrat legte Ende Oktober seine Botschaft dazu vor.
Die Initiative „Für Ehe und Familie“, mit der die „Heiratsstrafe“ bei Steuern und AHV-
Renten abgeschafft werden soll, empfahl die Bundesregierung zur Annahme – erst zum
sechsten Mal in der Geschichte empfahl der Bundesrat ein Ja für ein Volksbegehren.
Das zweite Begehren (Familien stärken), das Kinder- und Ausbildungszulagen von den
Steuern befreien will, lehnte der Bundesrat hingegen ohne Gegenvorschlag ab. Gegen
die Initiative gegen die Heiratsstrafe regte sich Mitte November allerdings Widerstand:
Die Lesbenorganisation Schweiz und die Schwulenorganisation Pink Cross
demonstrierten auf dem Bundesplatz gegen das Ansinnen, weil es die Ehe in der
Verfassung explizit auf heterosexuelle Paare beschränke. Zu einem parteiinternen

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 18.11.2013
MARC BÜHLMANN
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Konflikt führte Ende Jahr zudem die Familieninitiative der SVP. Zwar hatte die
Bundeshausfraktion und das Parteipräsidium die Ja-Parole ausgegeben, Ende Oktober
beschlossen die Delegierten jedoch, ein Nein zu empfehlen und folgten damit den CVP-
Frauen. 19 der 25 Kantonalsektionen folgten dem Nein, in den Stammlanden Freiburg,
Luzern und Wallis, wie auch in Graubünden und Waadt wurde jedoch trotzdem ein Ja
empfohlen. Weil einige Exponenten der CVP sich in der Abstimmungskampagne als
Befürworter einspannen liessen – Präsident Darbellay (VS) warb auf einem SVP-Flyer
und auf einer Webseite mit seinem Konterfei für die Initiative und Marco Romano (TI)
trat in der Arena gegen die offizielle Meinung seiner Partei an – wurde vor allem von
einigen CVP-Frauen mediale Kritik geübt. Babette Sigg (ZH), die Präsidentin der CVP-
Frauen, warf dem Präsidenten „mangelndes Demokratieverständnis“ vor und
Nationalrätin Barbara Schmid-Federer (ZH) fand, dass Darbellay zu weit gegangen sei. 57

Linke und ökologische Parteien

Die SP muste bei den Nationalratswahlen 2019 eine Niederlage einstecken und
erreichte – gemäss verschiedenen Zeitungen – die tiefste Parteistärke auf nationaler
Ebene seit Einführung des Proporzwalhrechts 1919. Die Partei verzeichnete in den
Nationalratswahlen 2019 einen Stimmenanteil von 16.8 Prozent. In der Tat war dies das
schlechteste Ergebnis der Partei seit 1919. Seit 2007 erreichten die Sozialdemokraten
stets eine Parteistärke von ca. 18/19 Prozent. Die SP verlor im Vergleich zu 2015 zwei
Prozentpunkte und vier Sitze (neu: 39 Sitze), blieb aber trotzdem die zweitstärkste
Partei im Nationalrat nach der SVP. 
Parteipräsident Christian Levrat (sp, FR) zeigte sich nicht zufrieden über das Resultat –
wie er gegenüber der Presse betonte. Er erklärte den Rückgang damit, dass die SP einen
Teil ihrer Wähler und Wählerinnen an die Grünen verloren habe. Weil diese Personen
ein starkes Signal für die Umwelt hätten setzen wollen, hätten sie trotz ähnlicher
Positionen die Grünen statt der SP gewählt, da die Grünen das «grün» bereits im
Namen hätten. Die SP sei somit von der Grünen Welle überrollt worden. Diese
Begründung teilte auch Priska Seiler Graf (sp, ZH) – Co-Präsidentin der SP Zürich. Daniel
Jositsch (sp, ZH) hingegen führte die Verluste auf die Vernachlässigung sozialliberaler
Positionen und die Aufgabe der Rolle als europapolitische Partei zurück. Juso-
Parteipräsidentin Ronja Jansen (BL, sp) äusserte schliesslich in der Presse
fundamentale Kritik an der Parteiposition und unterstrich, dass die SP zu stark in die
Mitte gerückt sei und die Menschen mit einer «lauwarmen Politik der Kompromisse»
nicht begeistern könne. 
Als Reaktion auf die Niederlage berichteten die Medien über einen möglichen Rücktritt
von Parteipräsident Levrat und spekulierten, dass dieser sein Amt im April 2020 – nach
12 Jahren – wohl abgeben werde. Levrat kommentierte diese Gerüche über seinen
Rücktritt in einem Interview im SonntagsBlick und betonte nur, dass die Partei diese
Frage ohne Zeitdruck diskutieren werde. 58

PARTEICHRONIK
DATUM: 20.10.2019
GIADA GIANOLA

Nach den Gerüchten über seinen möglichen Abgang in Folge der schlechten
Wahlresultate bei den Nationalratswahlen 2019 bestätigte Christian Levrat am 12.
November 2019 in den Medien offiziell seinen Rücktritt als SP-Parteipräsident. Schon
Anfangs November hatte Jacqueline Fehr (sp, ZH) – mit klaren Worten – Levrats Abgang
gefordert; eine Forderung, die zum Beispiel auch die Zürcher SP-Co-Präsidentin Priska
Seiler Graf geteilt hatte. 
Christian Levrat kommunizierte seinen Entscheid in zwei Interviews mit dem Blick und
La Liberté, wobei er auch klarstellte, dass sein Abgang schon im Frühling 2019
beschlossen worden war. Der auf November 2020 geplante Parteitag werde auf April
2020 vorgezogen, damit das neue Präsidium genug Zeit habe, um die nächsten Wahlen
vorzubereiten. Somit stehe sein Rücktritt nicht mit den Ergebnissen der
Nationalratswahlen 2019 und den lauten Abtrittsforderungen seitens anderer
Parteimitglieder in Zusammenhang.
Die Presse blickte auf die Erfolge und Misserfolge des Parteipräsidenten zurück:
Obwohl Levrat die Verluste der SP in puncto Stimmenanteile nicht habe verhindern
können, sei es ihm gelungen – so die NZZ – «die Strömungen innerhalb der traditionell
streitlustigen Partei relativ erfolgreich zu vereinen» und im Ständerat auch Allianzen
über die Parteigrenzen hinweg einzufädeln.
Mit dem Rücktritt von Levrat starteten die Medien ihre Spekulationen zu seiner
Nachfolgerin oder seinem Nachfolger. Im Rennen um das Präsidium hätten gemäss NZZ
bereits folgende Personen ihr Interesse geäussert: Flavia Wasserfallen (sp, BE), Barbara
Gysi (sp, SG), Mattea Meyer (sp, ZH), Min Li Marti (sp, ZH) und Cédric Wermuth (sp, AG).

PARTEICHRONIK
DATUM: 12.11.2019
GIADA GIANOLA
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Der Tages-Anzeiger betonte überdies, dass die Wahl des Präsidiums für zahlreiche
Parteimitglieder nicht nur eine neue Person an der Spitze der SP, sondern auch eine
neue Aufstellung der Partei – sowohl organisatorisch als auch inhaltlich – bedeute:
Einige Parteimitglieder wünschten sich eine «Feminisierung» der Partei, andere einen
Wahlkampf mit klarerem Programm und klarerer Richtung, wieder andere eine Person
mit strategisch-führungsmässigen Qualitäten. Wer das Präsidium übernimmt und wie
die neue Strategie aussehen soll, wird im April 2020 entschieden. 59
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